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Verkehrserschwerung 
Kantonsstrasse Nr. 6, Bern–Münsingen 
–Thun 
Gemeinde: Wichtrach

Gestützt auf Art. 65 und 66 des Strassen-
gesetz vom 4. Juni 2008 (SG, BSG 732.11) 
und Art. 43 der Strassenverordnung vom 
29. Oktober 2008 (SV, BSG 732.111.1), 
wird auf dieser Kantonsstrasse die Ver-
kehrsabwicklung wie folgt erschwert: 

Strecke: Bernstrasse Wichtrach, Ab-
schnitt Einlenker Bodenweg bis Einlen-
ker Schulhausstrasse

Dauer: 25. Januar bis 2. April 2021

Grund: Bauarbeiten, Erstellen einer 
Holz-Lärmschutzwand

Verkehrsführung: Der Verkehr wird 
während der gesamten Bauzeit einspu-
rig/wechselseitig geführt und mit mit-
tels einer Lichtsignalanlage geregelt. 
Es muss mit Wartezeiten gerechnet wer-
den. 

Wir bitten die Bevölkerung um Ver-
ständnis für die aus Sicherheitsgründen 
unumgängliche Verkehrserschwerung. 

Münsingen, 18.01.21

 Strasseninspektorat Mittelland Ost

214449

Verkehrssperrung 
Kantonsstrasse Nr. 234 Bern–Worb, 
Gemeinde 3076 Worb, Sanierung 
Bollstrasse

1. Veröffentlichung

Betrifft: 3076 Worb

Strassen-Nr.: 234 Bern–Worb

Projektbezeichnung:
Sanierung Bollstrasse

Teilstrecke(n): Gemeinde Worb, Boll-
strasse, zwischen Gasthof Löwen und 
Kreuzungen Vechigen-/Industriestrasse

Dauer: Freitag, 26. Februar 2021, 19 
Uhr bis Montag 1. März 2021, 5 Uhr
(Bei schlechter Witterung verschiebt 
sich der Zeitraum der Sperrung um eine 
Woche)

Verkehrsführung: Eine Umleitung 
wird signalisiert.

Einschränkungen: Zufussgehende und
Radfahrende können die Baustelle un-
ter erschwerten Verhältnissen passieren.

Grund der Massnahme: Neubau des 
Durchlasses Enggisteinbach.

Verfügende Stelle: Tiefbauamt des 
Kantons Bern – Oberingenieurkreis II 
Schermenweg 11, Postfach 3001 Bern

Strassenabschnitt: Kantonsstrasse Nr. 6 
Muri – Münsingen – Oppligen 

Verwaltungskreis: Bern-Mittelland

Verkehrsanordnung(en): 
Höchstgeschwindigkeit 30 km/h, Bern-
strasse, ab Höhe Aaretal Garage, Bern-
strasse Nr. 93 bis Zugang Friedhof, Bern-
strasse Nr. 43, in beiden Fahrtrichtungen

Gültigkeit: Ab 22. Februar 2021 bis 30. 
November 2021, jedoch längstens bis 
Bauende

Aufhebung(en): keine

Grund der Massnahme: Baustelle Sanie-
rung Ortsdurchfahrt Münsingen

Rechtliche Hinweise
Das Tiefbauamt des Kantons Bern ver-
fügt oben genannte Verkehrsbeschrän-
kung gestützt auf Art. 3 Abs. 2 und Art. 
106 Abs. 2, gegebenenfalls auch Art. 
32 Abs. 3 des Strassenverkehrsgesetzes 
vom 19. Dezember 1958 (SVG, SR 741.01) 
sowie Art. 43 Abs. 1 der Strassenverord-
nung vom 29. Oktober 2008 (SV, BSG 
732.111.1).

Diese Verfügung tritt nach ihrer Veröf-
fentlichung im Amtsblatt des Kantons 
Bern, im Anzeiger des betreffenden 
Verwaltungskreises sowie nach dem 
Aufstellen, Auswechseln oder Entfernen 
der Signale in Kraft.

Rechtsmittelbelehrung
Diese Verfügung kann innert 30 Tagen 
seit ihrer Eröffnung mit Beschwerde bei 
der Bau- und Verkehrsdirektion des Kan-
tons Bern, Reiterstrasse 11, 3013 Bern 
angefochten werden. Die Beschwerde 
ist in zwei Exemplaren einzureichen und 
hat einen Antrag, die Angabe von Tat-
sachen und Beweismitteln, eine Begrün-
dung sowie eine rechtsgültige Unter-
schrift zu enthalten. Die angefochtene 
Verfügung und greifbare Beweismittel 
sind beizulegen.

214248

GELAN-Stichtags-
erhebung 2021
Gesuch Landwirtschaftliche Direkt-
zahlungen und Erhebung der Tier-
bestände
Zeitfenster 5. Februar – 5. März 2021

Nach Art. 98 der Direktzahlungsverord-
nung DZV erfolgt bei der Stichtagserhe-
bung die Gesuchstellung für die Direkt-
zahlungen 2021. Im gleichen Zeitraum 
werden die Tierbestände nichtlandwirt-
schaftlicher Tierhaltungen mit Rindvieh, 
Schafen, Ziegen, Schweinen, Geflügel, 
Pferden, Eseln, Neuweltkameliden, Bie-
nen und Fischzuchten erhoben (Art. 21 
und 21b der kantonalen Tierseuchenver-
ordnung KTSV). 

Bewirtschafterinnen und Bewirtschaf-
ter von Landwirtschaftsbetrieben sowie 
nichtlandwirtschaftliche Tierhalterin-
nen und Tierhalter von Nutztieren wer-
den ausschliesslich per E-Mail über den 
Start der Erhebungen informiert. Es fin-
det kein Postversand statt. Der Zugang 
zur GELAN-Anwendung erfolgt über das 
Portal www.agate.ch. Weitere Informa-
tionen finden Sie auf 
https://gelan.ch/de/erhebungen.

Die Betroffenen erhalten am 2. Februar 
2021 eine E-Mail zum Start der Erhebun-
gen. 

Um den Support und das System mög-
lichst gleichmässig auszulasten, bitten 
wir die Bewirtschafterinnen und Be-
wirtschafter, Tierhalterinnen und Tier-
halter, ihre Erhebung frühzeitig abzu-
schliessen.

Für zusätzliche Informationen zu den Er-
hebungen stehen die Erhebungsstellen 
der Gemeinden zur Verfügung.

Amt für Landwirtschaft und Natur 
des Kantons Bern
Abteilung Direktzahlungen

214451

Wolf und Luchs sind da
Kleinviehalter/-innnen müssen jederzeit 
und überall mit Übergriffen auf unge-
schützte Kleinviehherden rechnen.

Sorgen Sie vor, informieren Sie sich über 
FORTSETZUNG SEITE 2

die Möglichkeiten zum
Herdenschutz

Bund und Kanton Bern unterstützen 
Sie mit kostenloser Beratung und mit 
finanziellen Mitteln zu Herdenschutz-
massnahmen.

INFORAMA Berner Oberland
Herdenschutzfachstelle
3702 Hondrich
031 636 83 14
www.inforama.ch
www.herdenschutzschweiz.ch

GEMEINDEVERBÄNDE
214439

Ausserordentliche Ab-
geordnetenversamm-
lung Wasserbauverband 
 Chisebach
Donnerstag, 18. Februar 2021, 20 Uhr,
 Feuerwehrmagazin (Schulungsräume 1 
und 2), Bernstrasse 29, Konolfingen

Traktanden:
1. Protokollgenehmigung
2. Orientierungen
3. Abrechnung mit der ARGE HWS 

Groggenmoos
4. Verschiedenes

Die Versammlung ist öffentlich. Im 
Rahmen des Schutzkonzeptes gemäss 
COVID-19-Verordnung besondere Lage 
Art. 4 gilt eine obligatorische Masken-
tragepflicht und die Kontaktdaten wer-
den erfasst und für eine Dauer von 14 
Tagen aufbewahrt.

Das Protokoll der Abgeordnetenver-
sammlung vom 8. Juli 2020 ist verfügbar 
unter www.chisebach.ch.

Konolfingen, im Januar 2021

 Wasserbauverband Chisebach

POLITISCHE GEMEINDEN

ARNI
WWW.ARNIBE.CH

214319
Baupublikation

Bauherrschaft: Thomas Gerber,
Buchacker 25, 3507 Biglen

Projektverfasser: Gerber macht’s 
GmbH, Peter Galli, Gwattbergweg 52, 
3506 Grosshöchstetten

Bauvorhaben: Anbau Freilaufstall, 
Neubau Jauchegrube, Rückbau Einstell-
raum und Wiederaufbau, Verlegen der 
privaten Zufahrtsstrasse

Standort: Buchacker 25, Biglen, Parzelle 
Nr. 127, Zone: Landwirtschaftszone
Koordinaten: 2’615’132 / 1’198’877

Gewässerschutzbereich üB, Au

Gewässerschutzmassnahmen:
– Schmutzwasser: Anschluss in die Jau-

chegrube
– Meteorwasser: gemäss Versickerungs-

konzept

Ausnahme:
– Abweichung von der Dachgestaltung, 

Art. 29 Abs. 2 GBR

Auflage- und Einsprachefrist: 22. 
Februar 2021

Auflagestelle: Gemeinde Arni, Dreier-
weg 7, 3508 Arni

Es wird auf die Gesuchsakten und auf die 
aufgestellten Profile verwiesen.

Einsprachen und Rechtsverwahrungen 
sowie Lastenausgleichsbegehren sind 
schriftlich und begründet beim Regie-
rungsstatthalteramt Bern-Mittelland, 
Poststrasse 25, 3071 Ostermundigen 
einzureichen.

Lastenausgleichsansprüche, die nicht 
innerhalb der Auflage- und Einspra-

Ergänzende rechtliche Hinweise:
Gestützt auf Art. 65 und 66 des Stras-
sengesetzes vom 4. Juni 2008 (SG, BSG 
732.11) und Art. 43 der Strassenverord-
nung vom 29. Oktober 2008 (SV, BSG 
732.111.1), wird diese Kantonsstrasse 
für den Verkehr wie oben erwähnt ge-
sperrt.

Bemerkungen: Wir bitten die Bevölke-
rung um Verständnis für die unumgäng-
liche Verkehrssperrung.

214426

Verkehrserschwerung
Kantonsstrasse Nr. 234 Bern–Worb 
Gemeinde: Worb
22010444/Sanierung Bollstrasse

Gestützt auf Art. 65 und 66 des Stras-
sengesetzes vom 4. Juni 2008 (SG, BSG 
732.11) und Art. 43 der Strassenverord-
nung vom 29. Oktober 2008 (SV, BSG 
732.111.1), wird auf dieser Kantonsst-
rasse die Verkehrsabwicklung wie folgt 
erschwert:

Teilstrecke: Gemeinde Worb, Bollstrasse 
zwischen Gasthof Löwen und Bahnüber-
gang RBS

Dauer: 8. Februar bis 30. November 2021

Verkehrsführung: Einspurige Verkehrs-
führung mit Lichtsignalanlage und teil-
weise Verkehrsregelung von Hand

Einschränkungen: Zufussgehende und 
Radfahrende können die Baustelle un-
ter erschwerten Verhältnissen passieren.
Es muss mit längeren Wartezeiten ge-
rechnet werden. Deshalb wird empfoh-
len die Baustelle via Alternativroute 
über Grosshöchstetten zu umfahren.

Grund: Strassen- und Tiefbauarbeiten

Wir bitten die Bevölkerung um Ver-
ständnis für die unumgängliche Ver-
kehrserschwerung.

Bern, Mittwoch, 20. Januar 2021 

 Oberingenieurkreis Il

214450

Verkehrserschwerung 
Kantonsstrasse Nr. 6 Bern–Thun, Ge-
meinde 3110 Münsingen, Sanierung 
Ortsdurchfahrt Münsingen

1. Veröffentlichung

Betrifft: 3110 Münsingen

Strassen-Nr.: 6 Bern–Thun

Projektbezeichnung: 
Sanierung Ortsdurchfahrt Münsingen

Teilstrecke(n): Gemeinde Münsingen, 
Bernstrasse ab Gebäude Nr. 91 bis 45

Dauer: 22. Februar bis 30. November 
2021

Verkehrsführung: Mehrheitlich zwei-
spurig Verkehrsführung, phasenweise 
einspurig Verkehrsführung mit Lichtsi-
gnalanlage.

Einschränkungen: Radfahrende kön-
nen die Baustelle unter erschwerten 
Verhältnissen passieren.

Es wird empfohlen den Radweg Rubi-
gen–Münsingen zu benutzen.

Grund der Massnahme:
Strassen- und Tiefbauarbeiten.

Verfügende Stelle: Tiefbauamt des 
Kantons Bern – Oberingenieurkreis II 
Schermenweg 11, Postfach 3001 Bern

Ergänzende rechtliche Hinweise:
Gestützt auf Art. 65 und 66 des Stras-
sengesetzes vom 4. Juni 2008 (SG, BSG 
732.11) und Art. 43 der Strassenverord-
nung vom 29. Oktober 2008 (SV, BSG 
732.111.1), wird auf dieser Kantonsst-
rasse die Verkehrsabwicklung wie oben 
erwähnt erschwert.

Bemerkungen: Wir bitten die Bevölke-
rung um Verständnis für die unumgäng-
liche Verkehrserschwerung.

214388

Verfügung Strassen-
verkehr
2005–21; Verkehrsbeschränkungs-
Verfügung

Gemeinde: Münsingen 

chefrist angemeldet werden, verwirken 
(Art. 31 Abs. 4 BauG).

Bei Kollektiveinsprachen oder verviel-
fältigten und weitgehend identischen 
Einsprachen ist anzugeben, wer befugt 
ist, die Einsprechergruppe rechtsver-
bindlich zu vertreten (Art. 35b BauG).

Regierungsstatthalteramt
Bern-Mittelland

BIGLEN
WWW.BIGLEN.CH

214329
Baupublikation

Bauherrschaft: Bay Projekt AG, Ni-
klaus Bay, Emmentalstrasse 73c, 3510 
Konolfingen

Projektverfasser: vbarchitekten. ag, 
Simon Wolfensberger, Militärstrasse 
9a, 3600 Thun

Bauvorhaben: Rückbau Lagerhalle Nr. 
16 zum Wiederaufbau an einem ande-
ren Ort. Abbruch Hochregal. Neubau 
unbeheizte Halle als Abstellraum für 
Wohnmobile. Umnutzung Freifläche als 
Abstellplätz für Wohnmobile, Erstellen 
eines Maschendrahtzauns mit Tor.

Standort: Dättlig 16, Biglen, Parzelle Nr. 
431, Zone: Arbeitszone 
Koordinaten: 2’614’077 / 1’197’127

Gewässerschutzbereich üB

Gewässerschutzmassnahmen:
unverändert

Auflage- und Einsprachefrist:
22. Februar 2021

Auflagestelle: Gemeinde Biglen, 
Hohle 19, 3507 Biglen

Es wird auf die Gesuchsakten verwiesen.
Einsprachen und Rechtsverwahrungen 
sowie Lastenausgleichsbegehren sind 
schriftlich und begründet beim Regie-
rungsstatthalteramt Bern-Mittelland, 
Poststrasse 25, 3071 Ostermundigen 
einzureichen.

Lastenausgleichsansprüche, die nicht 
innerhalb der Auflage- und Einspra-
chefrist angemeldet werden, verwirken 
(Art. 31 Abs. 4 BauG).

Bei Kollektiveinsprachen oder verviel-
fältigten und weitgehend identischen 
Einsprachen ist anzugeben, wer befugt 
ist, die Einsprechergruppe rechtsver-
bindlich zu vertreten (Art. 35b BauG).

Regierungsstatthalteramt
Bern-Mittelland

BOWIL
WWW.BOWIL.CH

214314
Bau- und Gewässerschutz-
publikation

Gesuchsteller und Grundeigentü-
mer: Müller Brigitte und Moritz,
Schwändimatt 106a, 3533 Bowil

Projektverfasser: Röthlisberger Zim-
merei AG, Moosweg 1, 3533 Bowil

Bauvorhaben: Abbruch und Wie-
deraufbau Dachbereich Liegenschaft 
Schwändimatt 106c, Einbau von Wohn-
raum

Standort, Parzelle und Nutzungszone: 
Schwändimatt 106c, Parzelle Nr. 471
Weilerzone, Koordinaten: 2.620.722 / 
1.193.247

Ausnahmen: Art. 10 GBR: Unterschrei-
tung Strassenabstand ( bestehend)
Art. 20 GBR: Unterschreitung Gebäude-
abstand (bestehend)

Gewässerschutzmassnahmen:
Der Anschluss an die Kanalisation ist 
bestehend

Auflageort und Einsprachestelle:
Gemeindeverwaltung Bowil, 
Alte Hauptstrasse 7, 3533 Bowil

www.spitex-aareguerbetal.ch

Tel. 031 722 88 88

Hier bin ich zu Hause. 
Hier will ich bleiben. 
Immer für Sie im Einsatz.

Die SPITEX AareGürbetal macht´s möglich.
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214032

menschlich, kompetent 
und zuverlässig.

Pflege zuhause?
214141
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Sanitätsnotruf 144
Feuerwehrnotruf 118
Polizeinotruf 117
Strassenhilfe 140
Die Dargebotene Hand 143
Vergiftungsnotfälle 145
Kindernotruf 147
Ärztlicher 
Notfalldienst/MEDPHONE

1. Hausarzt anrufen
Band abhören für Stellvertretung.
Falls keiner der Ärzte erreichbar ist:

2. Notfallnummer wählen
0900 57 67 47 
(ab Festnetz: Fr. 3.23 / Min.)

weitere Notfalldienste auf Seite 6weitere Notfalldienste auf Seite 6

NOTFALLNUMMERN GOTTESDIENSTE SONNTAG, 31. JANUAR 2021

Psychiatriezentrum PZM
Die Gottesdienste im PZM können 
zurzeit nur von PZM-internen Perso-
nen besucht werden.

Kirche Oberdiessbach 214457

Wegen des Coronavirus finden mit Aus-
nahme von Gottesdiensten KEINE 
Anlässe vor Ort statt.

Gemäss staatlicher Vorgabe dürfen 50 
Personen vor Ort in der Kirche an den 
Gottesdiensten mitfeiern. Bitte melden 
Sie sich über das Anmeldeformular auf 
der Webseite an oder kontaktieren Sie 
die Pfarrämter. Zusätzlich werden die 
Gottesdienste per Livestream über-
tragen. Sie finden den Link zuvorderst 
auf unserer Website. 

Sonntag, 31. Januar, 9.30 Uhr: Gottes-
dienst in der Kirche, Pfr. D. Meister, 
S. Waber (Orgel), Doris Schärz (Violine) 
Predigt: Ein unerwarteter Wegweiser 
(1. Mose 37, Predigtserie «Bedeutsame 
Nobodys in der Bibel»)
Kollekte für «Mission Evangélique 
Braille, Vevey»
Die Freitagsandachten werden per 
Post verschickt. Interessierte melden sich 
bei Vreni Meyer (031 771 20 13) 
Für seelsorgerliche Unterstützung
und praktische Alltagshilfe wenden 
Sie sich per Telefon an Pfr. D. Meister 
(031 771 15 49) oder an Pfr. R. Langen-
egger (031 771 02 45)
Das Sekretariat ist während den Öff-
nungszeiten telefonisch oder per E-
Mail erreichbar. Termine nach Verein-
barung
www.kirche-oberdiessbach.ch

Kirche Schlosswil 214402

Sonntag, 31. Januar
9.30 Uhr Gottesdienst, Schulhaus Ober-
hünigen

Kirche Walkringen 214460

Keine Gottesdienste: Der Kirchgemein-
derat gibt den gesundheitlichen Inter-

essen Vorrang und hat beschlossen die 
Gottesdienste vom 31. Januar und vom 
7. Februar abzusagen.
Offene Kirche: Unsere Kirche steht Tag 
und Nacht offen. Sie haben die Möglich-
keit einen Moment der Ruhe und der 
Einkehr zu erleben. Seien Sie herzlich 
willkommen in unserer Kirche! 
www.kirche-walkringen.ch

Kirche Wichtrach 214445

Samstag, 30. Januar, 16 Uhr:  Das Fiire 
mit de Chliine ist abgesagt!
Die Kinder werden zu einem späteren 
Zeitpunkt in anderer Form kontaktiert.
Am Sonntag, 31. Januar findet kein Got-
tesdienst statt. In der Kirche und auf der 
Homepage finden Sie ein Wort der Ermu-
tigung zum Mitnehmen und Lesen.
Sekretariat und Pfarrteam sind weiterhin 
telefonisch erreichbar und gerne für Ihre 
Anliegen da! 

www.kirche-wichtrach.ch 

Kirche Worb/Rüfenacht 214408

Bitte konsultieren Sie unsere Webseite 
www.refkircheworb.ch für aktuelle 
Informationen. 
–  Sonntag, 31.1., 9.30 Uhr Kirche Rü-

fenacht: Gottesdienst, Pfrn Judith 
Wenger, Annette Unternährer Orgel.

Anmeldungen unter www.refkirche-
worb.ch oder Tel 031 839 48 67.

Katholische Kirche 214331

in Konolfi ngen
Sonntag, 31. Januar, 10.30 Uhr Kommu-
nionfeier www.kathbern.ch/konolfingen

Katholische Kirche 214372

in Münsingen
Samstag, 30.01., 18 Uhr Gottesdienst 
(F. Klingenbeck)
Sonntag, 31.01., 10.30 Uhr Gottesdienst 
(F. Klingenbeck)

Freie evangelische
Gemeinde
Grosshöchstetten, Kapellenweg 6
www.kapelle.ch 214235

Sa., 30.01., 14 Uhr Jungschi/Ameisli
So., 31.01.,  KEIN Gottesdienst

Münsingen, Salem, Sonnhaldeweg 2, 
www.fegm.ch 214075
Die Angaben für unsere Gottesdienste
finden Sie auf: www.fegm.ch  

Freie Missionsgemeinde
Münsingen, Sägegasse 11 214444

Begegnungszentrum
www.bez-muensingen.ch
Sonntag, 31.01., 10 Uhr: Gottesdienst vor 
Ort / Livestream und Zoom-Kirchenkaffee

Christliche Gemeinde Anker
Oberdiessbach, Industriestr. 4 213951

Fr., 29. Januar, 5.30 Uhr Frühgebet
So., 31. Januar,  kein Gottesdienst
Mo., 1. Februar, 20 Uhr Gemeindegebet

christliche Gemeinde 214440

«zentrum kreuz»
So., 31. Jan., 10 Uhr: 
kein Gottesdienst/Livestream
Do., 4. Feb., 20 Uhr: Gebetsabend

Kontakt: 034 461 00 48

Gemeinde für Christus 214438

Sonntag, den 31. Januar, 10 Uhr, Live-
Stream-Predigt. 
Zugang über www.gfc.ch oder Telefon 
Nr. 043 550 70 93 wählen, bei Aufforde-
rung Zugangscode eingeben: 864043#

Kirchgemeinde Biglen 214442
www.refbi.ch

Kirche Landiswil
Die Amtseinsetzungsfeier von Pfrn. 
Rachel Drollinger wurde auf einen 
späteren Zeitpunkt verschoben.
Stattdessen findet am Sonntag in der 
Kirche Landiswil ein gewöhnlicher Got-
tesdienst statt.
Sonntag, 31.1., 9.30 Uhr: Wort- und 
Musikgottesdienst mit Pfrn. Rachel 
Drollinger zum Thema Zeit. Musik: Bar-
bara Chmelik-Hofer, Cello. Hans Balmer, 
Orgel.
Keine Anmeldung erforderlich.

STILLE SEITE

Worb und Region

Telefon 031 839 00 39

www.bestattungsdienst-mueller.ch
214134

Sandro Lüthi Bestattungsdienst
Bestattungen aller Art – auch konfessionsfrei

Telefon: 031 721 55 02

Münsingen, Rubigen, Worb, Wichtrach, Konolfingen, Oberdiessbach und Umgebung

 Täglich rund um die Uhr für Sie da

www.luethi-bestattungsdienst.ch

info@luethi-bestattungsdienst.ch

Sandro Lüthi Bestattungsdienst
Bestattungen aller Art – auch konfessionsfrei

214135

Kobel Bestattungsdienst
Bei Todesfall Tag und Nacht

Sonnhaldeweg 36d
3110 Münsingen

Telefon 031 721 42 58
www.kobel-bestattungsdienst.ch

Urs und Barbara Kobel

… seit 1978 21
41

36

Die Erinnerung ist das Fenster
durch das wir Dich sehen, 
wann immer unser Herz Dich ruft.

In Liebe nehmen wir Abschied von unserem lieben Mami, Schwiegermutter, Grosi, Omi 
und Urgrosi, Schwester und Schwägerin

Susanna Gobet-Christen
Geboren 10. Mai 1933      Gestorben 20. Januar 2021

Still und leise ist sie uns vorausgegangen.

In grosser Dankbarkeit für alles was Du uns warst, bist und für immer bleiben wirst.

Deine Kinder: Anita Bucher-Gobet
 Beatrice Rudolf-Gobet und Heinz Witschi
 Stephan und Brigitte Gobet-Brunner
Deine Grosskinder: Marcel, Bruno, Philipp, Michael, Cornelia, Janine, Natascha
Deine Urgrosskinder: Leona, Elina, Luan, Gian, Alia, Nick, David, Larissa

Die Beisetzung hat im engsten Familienkreis stattgefunden.

Traueradresse: Beatrice Rudolf-Gobet, Vechigenstrasse 8, 3076 Worb

Worb, im Januar 2021

214435

Ganz still und leise, ohne ein Wort, 
gingst du von deinen Lieben fort,
du hast ein gutes Herz besessen,
nun ruht es still, dort unvergessen,
es ist so schwer, es zu verstehen,
dass wir dich niemals wiedersehen.

Wir trauern um unseren sehr geliebten Ehemann, Vati, Schwiegervati, Grossvati, Bruder, 
Schwager, Onkel, Cousin, Götti und Freund

Fritz Bühlmann-Reber
25. März 1954 bis 19. Januar 2021

Er erlitt in seiner geliebten Natur beim Langlauf einen plötzlichen Herzstillstand.

In Liebe und Dankbarkeit

Susanna Bühlmann-Reber
Doris und Bruno Sooder-Bühlmann 
    mit Raphael und Shanel
Marianne Osterholzer-Bühlmann und Daniel Jipa
    mit Luca und Livia
Martin und Corinna Leuenberger
    mit Nicola und Fabian
Hans Bühlmann und Doris Kramer
    mit Familien
Ernst Bühlmann und Silvia Zeller
Therese und Hans Nydegger-Bühlmann
    mit Familie

Traueradresse:  Susanna Bühlmann, Hirschweid 113, 3113 Rubigen

Aufgrund der momentanen Situation findet die Trauerfeier im engsten Familienkreis statt.

DUO214434

GOTTESDIENSTE
SONNTAG, 31. JANUAR 2021

Kirchgemeinde 214454

Grosshöchstetten
Freitag, 29. Januar
7.45, 11.45 und 21.45 Uhr auf Radio 
Tell: «Chraftfuetter», mit Pfrn. J. Fank-
hauser. Die Sendung wird auch auf 
www.kggrosshoechstetten.ch aufge-
schaltet. 

Sonntag, 31. Januar, 9.30 Uhr

Kirche Grosshöchstetten
Gottesdienst mit Pfr. D. Locher (Kanzel-
tausch) und J. Pasquier, Orgel

An Anlässen dürfen maximal 50 
Besucher/-innen teilnehmen. Es gilt 
Maskenpflicht. Predigtgänger/-innen 
sind gebeten, ihre Kontaktdaten auf 
einen Zettel zu schreiben und diesen 
beim Eingang abzugeben.

Kirche Konolfi ngen 214446

Sonntag, 31. Januar
9.30 Uhr, Klassischer Gottesdienst. Pfr. 
S. Zwygart, R. Zingg (Orgel). Die Predigt 
kann ab Sonntag Nachmittag auf 
www.konolfingen.org angehört werden.
Aktuelle Infos immer auf 
www.konolfingen.org

Kirchgemeinde Linden 214441

Sonntag, 31. Januar Live-Gottesdienst 
zum Kirchensonntag. Kirchgemeinderat 
und Christina Wüthrich, Verein «bLO-
VEd» Luzern.
Das Pfarramt Linden steht für Seelsorge 
gerne zur Verfügung, Tel. 031 771 01 61.
Mehr Infos: www.kirche-linden.ch

Kirchgemeinde Münsingen
www.ref-muensingen.ch 214429

Herzliche Einladung zu unseren got-
tesdienstlichen Anlässen, die weiterhin 
stattfinden können. 

Münsingen (max. 50 Personen)
Gottesdienst mit Abendmahl: Sonn-
tag, 31. Jan., 10 Uhr Kirche, Pfrn. D. Meier.
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STELLENANGEBOTE

STELLEN

Tolle Jobs, coole Teams und starke Projekte.

Was fehlt bist du!
Sanitärinstallateur (m/w) 100 %

Mehr Infos findest du auf glb.ch/karriere 
oder bei deinem Ansprechpartner 

Andreas Kuhn, 031 888 12 36, akuhn@glb.ch

GLB Emmental
Schüpbachstrasse 26, 3543 Emmenmatt, glb-emmental.ch

214311

Die Überbauung Stalden Worb ist eine attraktive, zen-
trumsnahe und verkehrsfreie Überbauung unterhalb des 
Schlosses Worb. Wir suchen auf den 1. Mai 2021 oder nach 
Vereinbarung eine rundum verlässliche 

Siedlungswartung
im Mandatsverhältnis. Denkbar sind auch Bewerbungen 
von Einzelpersonen mit handwerklichem und gebäude-
technischem Kompetenz- und Erfahrungsausweis, idea-
lerweise verbunden mit einer eigenen Stellvertretungs-
lösung. Das Auftragsvolumen entspricht – je nach Umfang 
der selbst ausgeführten Instandsetzungsarbeiten – 30 bis 
40 Stellenprozenten. Das Reporting wird Aufschlüsse ge-
ben. 

Ihr Wirkungsfeld umfasst die Erschliessungsanlagen mit 
Schmitteplatz, Schlossgraben und zwei Autoeinstellhal-
len, die öffentliche Beleuchtung, die technischen Anlagen 
mit zentraler Heizungsanlage, die Ordnung im Contai-
ner- und im Veloraum, die Grünanlagen, den Spielplatz 
mit angrenzendem Biotop sowie den Winterdienst und 
allfällige Einzelaufträge von Ausschuss und Verwaltung. 

Sie erfüllen Ihre Funktion initiativ, weitgehend selbstän-
dig, prompt und kundenorientiert. Bei der Durchsetzung 
der Siedlungsordnung dürfen Sie auf den Support der 
Verwaltung zählen. Ihr Ziel ist es, Ausschuss und Verwal-
tung bei der Aufrechterhaltung des ansprechenden Er-
scheinungsbildes der Überbauung und bei der Planung 
des Werterhalts wirkungsvoll zu unterstützen. 

Wenn auch Ihnen ein aktuelles Know-how, Dienstleis-
tungsorientierung, freundliche Umgangsformen und 
Loyalität wichtig sind, sollten Sie sich bewerben! Die 
Ausschreibungsunterlagen und weitere Informationen er-
halten Sie bei Miteigentümer und Verfahrensmoderator 
Hans Ruedi Löffel, Telefon 
079 512 83 86. Ihre Bewerbung wollen Sie bis 22. Februar 
2021 an hansruedi.loeffel@bluewin.ch einreichen.

214407

GESUCHT: Bauleitender 
Elektroinstallateur
Tätigkeiten
• Ausführung von Neuinstallationen, 

Unterhaltsarbeiten und Reparaturen
• Leitung von Baustellen

Anforderungen
• Elektroinstallateur EFZ mit einigen 

Jahren Berufserfahrung 
• Führerschein Kat. B
• Gepflegtes Auftreten 

Was Sie erwartet
• Grosse Selbstständigkeit
• Moderner Arbeitsplatz und sehr 

attraktive Entlöhnung
• Grossartiges Team und eigenes 

Fahrzeug

Haben wir Ihr Interesse geweckt?
Dann freuen wir uns auf Ihre 
Bewerbungsunterlagen!

Mehr Informationen auf www.erti.ch

Papiermühlestrasse 11
3013 Bern
Telefon 031 332 18 18

Materialkreisläufe bewusst und konsequent bewirtschaften 
schafft einen Mehrwert sowohl für unsere Kunden und 
Partner als auch für die Natur.

Für unsere Tochtergesellschaft Kies + Beton AG in  
Lanzenhäusern suchen wir per sofort oder nach Verein
barung eine zuverlässige und selbständige Persönlichkeit als 

Chauffeur (m/w/d) für Fahrmischer 
mit Förderband 100%
Ihre Aufgaben:
–  Transporte insbesondere auf dem Fahrmischer mit 

Förderband ausführen
–  Reibungsloser Betriebsablauf im Kieswerk bei Lanzenh

äusern aufrechterhalten 
–  Mithilfe beim Unterhalt, der Instandhaltung von Betriebs

anlagen und Baugeräten
–  Pflege des Fahrzeugparkes

Sie bringen mit:
–  Führerausweis CE sowie abgeschlossene CZV
–  Handwerkliches und mechanisches Geschick
–  Abgeschlossene Berufsausbildung (z. B. Mechaniker, 

Schlosser oder ähnliches) von Vorteil
–  Vielseitigkeit sowie Flexibilität ist selbstverständlich

Wir bieten Ihnen:
–  Zeitgemässe Entlöhnung und Anstellungsbedingungen
–  Interessante und abwechslungs reiche Tätigkeit
–  Arbeiten in einem kleinen, motivierten Team

Weitere Auskünfte erteilt Ihnen Marcel Müller von der  
Kies + Beton AG gerne unter 031 731 29 06.  
Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann freuen wir uns auf 
Ihre Bewerbung an

Kies + Beton AG Schwarzenburg
c/o Kästli Management AG
Personalabteilung
Altes Riedgässli 2
3113 Rubigen

bewerbungen@kaestligruppe.ch
Telefon 031 939 31 40 – www.kaestlibau.ch

Gespannt? Das Team Personal freut sich bis 16.02.2021 auf Ihre Bewerbung  personal@energiethun.ch

Fragen? Jakob Schmid ist gespannt auf Ihren Anruf  033 225 66 72

Ihr Job

 Bau, Betrieb und Instandhaltung von TS, KL, FL

 Spleissen und Messen von LWL

  Sicherstellung Stromversorgung  

und Störungsbehebung

 Unterstützung in der Berufsbildung

 Pikettdienst (ca. 6x pro Jahr)

Ihr Profil

  Netzelektriker/in EFZ o.ä. Beruf, idealerweise  

mit Praxis- und Telekomerfahrung

  Führerausweis Kat. B (Kat. C von Vorteil)

  PC-Anwenderkenntnisse

  Selbständig und zuverlässig

  Wetterfest

Netzelektriker m/w (100 %)

Ihre Vorteile 

flexible Arbeitszeiten  attraktive Feriendauer  charmante Kolleginnen/Kollegen 

kurze Informationswege  Erfolgsbeteiligung  Unterstützung von Familien  diverse Benefits

DUO214452

Grosshöchstetten ist eine Gemeinde mit rund 4200 Einwohnerinnen und 
Einwohnern. Seit 2008 wird das Schwimmbad Grosshöchstetten durch 
die Gemeinde geführt. Nach der umfassenden Sanierung des Hallenbades 
2009/2010 folgte im Winter 2019/2020 die Sanierung des Freibades. Auf 
die Sommersaison 2020 wurde das neu sanierte Freibad eröffnet. Die erste 
Saison war ein grosser Erfolg.
Anhand der Erkenntnisse des letzten Sommers und um den neuen Gegeben-
heiten gerecht zu werden, sucht die Gemeinde per 1. Mai 2021 oder nach 
Vereinbarung eine bzw. einen

Leiterin oder Leiter Gastro/Marketing Schwimmbad  
80–100 %
Ihr Aufgabenbereich
Ziel ist die Leitung des Gesamtbetriebes, gemeinsam mit dem Chefbadmeister 
(Co-Leitung) mit den Bereichen Hallenbad, Freibad, Gastro, Marketing, Mit-
arbeiterführung sowie Administration. Der Gastrobereich wird mehrheitlich in 
Selbstbedienung geführt. In der Freibadsaison werden zusätzliche Mitarbei-
tende eingestellt.

Der neuen Leitung Gastro/Marketing obliegt in dieser Funktion die Hauptver-
antwortung des Gastrobereichs, des Marketings, der Öffentlichkeitsarbeit und 
der Administration. Zusammen mit dem Chefbadmeister trägt die Leitung 
Gastro/Marketing die Verantwortung über die Personalführung. Gemeinsam 
führen Sie den ganzen Betrieb.

Sie haben eine zentrale Funktion inne als Bindeglied zwischen dem Schwimm-
badbetrieb und den Behörden (Verwaltung, Kommission). Dazu steht Ihnen ein 
motiviertes und erfahrenes Team von Mitarbeitenden zur Seite. 

Ihr Profil
• Gastgeberin oder Gastgeber aus Leidenschaft mit gastronomischer Grund-

ausbildung und Erfahrung als Führungskraft, Blick für das «Ganze»
• Organisatorisches Geschick, flexibles Handeln, fundierte Kenntnisse der 

gängigen PC-Programme, kommunikatives Flair und Interesse an sozialen 
Medien und deren Einsatz

• Kreativität ist kein Fremdwort, sei es in der Gestaltung der Räumlichkeiten, 
der Planung von Events oder der Vermarktung unseres Schwimmbades

• Verantwortungsvoller Umgang mit den Ressourcen
• Zuverlässigkeit und Selbständigkeit
• Je nach Eignung und Neigung sind auch Einsätze in der Wasseraufsicht 

möglich.
• Bereitschaft zu Abend- und Wochenenddienst sowie Teilnahme an Sitzungen

Was erwartet Sie
Wir bieten Ihnen eine nicht alltägliche und sehr selbständige Führungsaufgabe 
in einem Schwimmbad mit regionaler Bedeutung. Sie haben die Möglichkeit, 
die künftige Ausrichtung des Betriebes aktiv mitzugestalten, eigene Ideen 
einzubringen. Sie erwartet eine intakte / sanierte und damit attraktive Infra-
struktur. Die Anstellung erfolgt nach dem Personalreglement der Gemeinde 
Grosshöchstetten.

Ihr nächster Schritt
Sind Sie interessiert an dieser neuen Herausforderung? Dann erwarten wir Ihre 
Bewerbung mit Foto bis spätestens Montag, 8. Februar 2021. Ihre Unterla-
gen richten Sie per Post oder per E-Mail an die Gemeinde Grosshöchstetten, 
Beat Graf, Geschäftsleiter, Kramgasse 3, 3506 Grosshöchstetten, beat.graf@ 
grosshoechstetten.ch. Weitere Auskünfte erteilt Ihnen Beat Graf, Geschäfts-
leiter Gemeinde, Telefon 031 710 21 10.

Weitere Informationen finden Sie unter www.bad-g.ch 
und www.grosshoechstetten.ch.

BKOT214410

BKOET104287

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Mitarbeiter Baustellen (m/w) 
Sind Sie bereit für Ihren nächsten Schritt? 
 
Integriert im erfahrenen Team, arbeiten Sie auf unseren interessanten Baustellen mit 
und lernen dadurch die innovativen Produkte der RSAG kennen und anwenden. Sie 
verfügen über einen Berufsabschluss, sind handwerklich begabt und motiviert, Neues 
zu lernen. Ausserdem sind Sie flexibel und körperlich belastbar. Bei Eignung stehen 
Ihnen diverse Entwicklungsmöglichkeiten offen.   
      
Ihre Bewerbung richten Sie bitte an: 
RSAG Güterstrasse 5, 3550 Langnau, mitte@rsag-schweiz.ch 
Auskünfte erteilt: Thomas Bumbacher, T 034 408 40 26 / 079 682 74 29 
  
 

Die Reparatur- und Sanierungstechnik Mitte AG 
(www.rsag-schweiz.ch) gehört zur Stämpfli-Bau 
Holding AG und ist führend in der 
Verkehrsflächensanierung und im Bautenschutz. 
Rund 40 Mitarbeitende führen mit modernsten 
Geräten und Techniken Arbeiten im Mittelland 
und in der Westschweiz aus. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Mitarbeiter Baustellen (m/w) 
Sind Sie bereit für Ihren nächsten Schritt? 
 
Integriert im erfahrenen Team, arbeiten Sie auf unseren interessanten Baustellen mit 
und lernen dadurch die innovativen Produkte der RSAG kennen und anwenden. Sie 
verfügen über einen Berufsabschluss, sind handwerklich begabt und motiviert, Neues 
zu lernen. Ausserdem sind Sie flexibel und körperlich belastbar. Bei Eignung stehen 
Ihnen diverse Entwicklungsmöglichkeiten offen.   
      
Ihre Bewerbung richten Sie bitte an: 
RSAG Güterstrasse 5, 3550 Langnau, mitte@rsag-schweiz.ch 
Auskünfte erteilt: Thomas Bumbacher, T 034 408 40 26 / 079 682 74 29 
  
 

Die Reparatur- und Sanierungstechnik Mitte AG 
(www.rsag-schweiz.ch) gehört zur Stämpfli-Bau 
Holding AG und ist führend in der 
Verkehrsflächensanierung und im Bautenschutz. 
Rund 40 Mitarbeitende führen mit modernsten 
Geräten und Techniken Arbeiten im Mittelland 
und in der Westschweiz aus. 
 
 

inserate@anzeigerkonoflingen.ch – www.anzeigerkonolfingen.ch

Jetzt inserieren und 
engagierte Mitarbeitende
finden!
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Bevölkerung weiterhin nur in dringen-
den Angelegenheiten die Verwaltung 
aufzusuchen und das Schutzkonzept 
zu beachten. Nutzen Sie den Briefkas-
ten (z.B. Abgabe der Steuererklärung). 
Gerne stehen wir Ihnen per Telefon 031 
701 22 52 oder per Mail info@landiswil.ch 
zur Verfügung.

Die Homeofficepflicht gilt auch für das 
Personal der Gemeindeverwaltung. Es 
werden somit im Normalfall max. zwei 
Personen gleichzeitig vor Ort anwesend 
sein. Für Anliegen, die direkt vor Ort mit 
einer bestimmten Person besprochen 
werden sollen, bitten wir um vorherige 
Terminvereinbarung.

Wir danken für das Verständnis.

LINDEN
WWW.LINDEN.CH

214315
Friedhof Linden

Räumung von Gräbern der Bestattungs-
jahre 1990–1991

Anfang Juni werden die 2 Gräberreihen 
der Bestattungsjahre 1990 (12 Stück) 
und 1991 (16 Stück) aufgehoben.

Nach Artikel 37 des Friedhofreglementes 
wird die Aufhebung hiermit öffentlich 
bekannt gemacht. Angehörige haben 
Gelegenheit, Grabmäler und Pflanzen 
in der Woche 21, vom 24. bis 31. Mai 
2021 zu entfernen, sofern sie darauf 
Anspruch erheben. Ab Dienstag, 1. Juni 
2021 (Woche 22) erfolgt die Räumung 
durch den Friedhofgärtner.

Linden, 14. Januar 2021

 Der Gemeinderat

214455
Baupublikation 

Bauherrschaft: Sunrise Communi-
cations AG, Mobile Infrastructure, 
Thurgauerstrasse 101B, 8152 Glattpark 
(Opfikon) 

Projektverfasserin: Axians Schweiz 
AG, Pulverstrasse 8, 3063 Ittigen 

Bauvorhaben: Neubau einer Mobil-
funkanlage mit entsprechender techni-
scher Einrichtung 

Standort: Lehmatt 151, Linden, Parzelle 
Nr. 2007, Zone: Landwirtschaftszone Ko-
ordinaten: 2’619’075 / 1’189’079 

Ausnahme: Bauen ausserhalb des Bau-
gebiets, Art. 24ff RPG

Auflage- und Einsprachefrist: 1. März 
2021 

Auflagestelle: Gemeinde Linden, Dorf-
platz 2, Postfach 33, 3673 Linden BE 

Es wird auf die Gesuchsakten und auf die 
aufgestellten Profile verwiesen. 

Einsprachen und Rechtsverwahrungen 
sowie Lastenausgleichsbegehren sind 
schriftlich und begründet beim Regie-
rungsstatthalteramt Bern-Mittelland, 
Poststrasse 25, 3071 Ostermundigen 
einzureichen. 

Lastenausgleichsansprüche, die nicht 
innerhalb der Auflage- und Einspra-
chefrist angemeldet werden, verwirken 
(Art. 31 Abs. 4 BauG). 

Bei Kollektiveinsprachen oder verviel-
fältigten und weitgehend identischen 
Einsprachen ist anzugeben, wer befugt 
ist, die Einsprechergruppe rechtsver-
bindlich zu vertreten (Art. 35b BauG). 

Regierungsstatthalteramt 
Bern-Mittelland

MIRCHEL
WWW.MIRCHEL.CH

Keine Publikationen

MÜNSINGEN
WWW.MUENSINGEN.CH

214355
Bauarbeiten Bahnhofvorplatz West 
mit Veloeinstellhalle

Anfang Februar 2021 bis Ende März 2022 
finden die konkreten Baumeisterarbeiten 
für den Bahnhofvorplatz West mit Velo-
einstellhalle statt. In der ersten Bauphase 
wird die Sägegasse Richtung Norden ver-
schoben. Durch diese Massnahme kann 
der Verkehr während der Bauzeit weiter 
zweispurig die Sägegasse entlang fahren. 
Die aktuellen Bauphasen sind jeweils vor 
Ort auf Plakaten dargestellt und informie-
ren über den Bauablauf. Der öffentliche 
Verkehr ist jederzeit gewährleistet. Die 
Fussgängerverbindungen zum Bahnhof 
werden aufrechterhalten und der Indivi-
dualverkehr kann weiter die Sägegasse 

POLITISCHE GEMEINDEN

BOWIL
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Frist Auflage und Einsprache:
22. Februar 2021

Es wird auf die Gesuchsakten und die 
aufgestellten Profile verwiesen. Ein-
sprachen und Rechtsverwahrungen 
sind schriftlich und begründet im Dop-
pel innerhalb der Auflagefrist bei der 
Einsprachestelle einzureichen, ebenfalls 
allfällige Begehren um Lastenausgleich.

Lastenausgleichsansprüche, die nicht 
innert der Einsprachefrist angemeldet 
werden, verwirken (Art. 31 Abs. 4 BauG).

Kollektiveinsprachen und vervielfäl-
tigte oder weitgehend identische Ein-
sprachen haben anzugeben, wer die 
Einsprechergruppe rechtsverbindlich zu 
vertreten befugt ist. Fehlt diese Angabe 
bei Kollektiveinsprachen, gilt die erstun-
terzeichnete Person als Vertretung. (Art. 
35b BauG).

3533 Bowil, 14.01.2021

 Gemeindeverwaltung Bowil

BRENZIKOFEN
WWW.BRENZIKOFEN.CH

214428
Inkraftsetzung Erlass

Gestützt auf Art. 45 der kant. Gemeinde-
verordnung (BSG 170.111) wird hiermit 
die Inkraftsetzung des folgenden Erlas-
ses per 1. Januar 2021 bekannt gegeben:

Abfallverordnung
Beschlossen durch den Gemeinderat am 
12. Januar 2021 gestützt auf Art. 31 des 
Abfallreglements.

Der neue Erlass kann auf der Gemein-
deschreiberei eingesehen und bezogen 
werden; er ist zudem auf der Website 
www.brenzikofen.ch aufgeschaltet.

Brenzikofen, 28. Januar 2021

 Gemeinderat Brenzikofen

FREIMETTIGEN
WWW.FREIMETTIGEN.CH

Keine Publikationen

GROSSHÖCHSTETTEN
WWW.GROSSHOECHSTETTEN.CH

214375
Schalter der Gemeindeverwaltung 
geschlossen

Der Bundesrat hat die Vorschrift erlas-
sen, soweit machbar die Homeoffice-
Pflicht für Mitarbeitende umzusetzen. 
Ziel ist, die Begegnungen soweit mög-
lich zu minimieren, und zwar innerhalb 
der Mitarbeitenden untereinander, aber 
auch in Verbindung mit der Kundschaft. 
Die Dienstleistungen für die Kundinnen 
und Kunden sollen aber soweit möglich 
aufrechterhalten bleiben.

•  Sie erreichen uns auch künftig zu den 
bisher üblichen Öffnungszeiten per 
Telefon.

•  Hingegen bleibt der Schalter der Ge-
meindeverwaltung grundsätzlich ge-
schlossen, vorderhand sicher bis 28. 
Februar 2021.

•  In Ausnahmefällen bzw. bei dringen-
den Anliegen kann für eine persönli-
che Absprache vor Ort ein Termin per 
Telefon unter 031 710 21 10 oder per 
E-Mail an info@grosshoechstetten.ch 
vereinbart werden.

Die Baugesuchsunterlagen können 
während der öffentlichen Auflage nach 
vorgängiger telefonischer Terminver-
einbarung bei der Bauverwaltung Gross-
höchstetten eingesehen werden oder 
werden nach Absprache elektronisch 
zugestellt.

Gemeindeverwaltung
Grosshöchstetten

214456
Bau- und Gewässerschutz-
publikation

Gesuchsteller: Pascal Sommer, Lang-
naustrasse 11, 3532 Zäziwil

Projektverfasser: AR3 Architekten 
AG, Langmauerweg 6, 3011 Bern

Bauvorhaben: Neubau Einfamilien-
haus

Parzelle Nr. 1397
Standort: Erlessenweg 5a / 3506 Gross-
höchstetten

Zone: Wohnzone W2

Überbauungsordnung: –

Beanspruchte Ausnahmen: Unter-

schreitung Strassenabstand, Art. 22 GBR

Vorgesehene Gewässerschutzmass-
nahmen: Entwässerung im Trennsystem
Gewässerschutzzone B

Schutzzone: –

Auflageort und Einsprachestelle: 
Bauverwaltung, Kramgasse 3, 3506 
Grosshöchstetten

Auflage- und Einsprachefrist: 
28. Januar 2021 bis am 1. März 2021

Es wird auf die Gesuchsakten und die 
aufgestellten Profile verwiesen. Ein-
sprachen und Rechtsverwahrungen sind 
schriftlich und begründet innerhalb der 
Auflagefrist im Doppel einzureichen, 
ebenfalls allfällige Begehren um Las-
tenausgleich. Lastenausgleichsansprü-
che, die der Gemeindebehörde innert 
der Einsprachefrist nicht angemeldet 
werden, verwirken (Art. 31 Baugesetz). 

Kollektiveinsprachen und vervielfältigte 
oder weitergehend identische Einspra-
chen haben anzugeben, wer die Einspre-
chergruppe rechtsverbindlich zu vertre-
ten befugt ist (Art. 35b Baugesetz).

Grosshöchstetten, 25. Januar 2021

 Bauverwaltung Grosshöchstetten

214363
Bau- und Gewässerschutz-
publikation

Gesuchsteller: Stefan Wittwer, Am-
selweg 4b, 3506 Grosshöchstetten

Projektverfasser: Stefan Wittwer, 
Amselweg 4b, 3506 Grosshöchstetten

Bauvorhaben: Einbau Klimaanlage mit 
Aussengerät

Parzelle Nr. 1299
Standort: Amselweg 4b, 3506 Gross-
höchstetten

Zone: Überbauungsordnung Erlessen-
hoger

Beanspruchte Ausnahmen: Keine

Vorgesehene Gewässerschutzmass-
nahmen: —
Gewässerschutzzone B

Auflageort und Einsprachestelle: 
Bauverwaltung, Kramgasse 3, 
3506 Grosshöchstetten

Auflage- und Einsprachefrist: 
21. Januar 2021 bis 22. Februar 2021

Es wird auf die Gesuchsakten verwie-
sen. Einsprachen und Rechtsverwah-
rungen sind schriftlich und begründet 
innerhalb der Auflagefrist im Doppel 
einzureichen. 

Kollektiveinsprachen und vervielfältigte 
oder weitergehend identische Einspra-
chen haben anzugeben, wer die Einspre-
chergruppe rechtsverbindlich zu vertre-
ten befugt ist (Art. 35b Baugesetz).

Grosshöchstetten, 14. Januar 2021

 Bauverwaltung Grosshöchstetten

HÄUTLIGEN
WWW.HAEUTLIGEN.CH

Keine Publikationen

HERBLIGEN
WWW.HERBLIGEN.CH

Keine Publikationen

KIESEN
WWW.KIESEN.CH

Keine Publikationen

KONOLFINGEN
WWW.KONOLFINGEN.CH

214419
Gemeindeverwaltung – 
Schalteröffnungszeiten

Angesichts der angespannten epide-
miologischen Lagen hat der Bundesrat 
ab 18. Januar 2021 weitere Schutzmass-
nahmen gegen die Ausbreitung des Co-
ronavirus beschlossen.
Die neuen Massnahmen haben zum Ziel, 
die Kontakte drastisch zu reduzieren. Ab 
Montag, 18. Januar 2021 gilt – soweit 
möglich und mit verhältnismässigem 
Aufwand umsetzbar – Homeoffice-
Pflicht und Menschenansammlungen 
werden weiter eingeschränkt.
Wir schützen unsere Mitarbeitenden. 
Dennoch wollen wir uns auch um Ihre An-
liegen kümmern. Unsere Büros sind daher 
weiterhin zu den normalen Öffnungszei-
ten geöffnet und die Dienstleistungen 
bleiben grundsätzlich aufrechterhalten.

Zum Schutze aller bitten wir Sie jedoch, 

Ihre Anliegen möglichst telefonisch, per 
Mail oder über den Online-Schalter zu 
erledigen.

Sie erreichen uns wie folgt:
Abteilung Bau 031 790 45 25
Abteilung Bildung / 
Kultur / Sport 031 790 45 55
Abteilung Finanzen / 
Steuern 031 790 45 15
Abteilung Einwohnerdienste / 
Sicherheit 031 790 45 45
Abteilung Soziales 031 790 45 35

Öffnungszeiten:
Montag, Dienstag und Donnerstag 
8 –11.30 Uhr 14 –17 Uhr
Mittwoch 14.00 – 17.00 Uhr
Freitag 8 –11.30 Uhr, 14 –16 Uhr

Wir danken für Ihr Verständnis.

3510 Konolfingen, 21. Januar 2021

 Gemeinde Konolfingen

214453
Baupublikation 

Bauherrschaft: Genossenschaft 
Migros Aare, Entwicklung, Bau + 
 Betrieb, Industriestrasse 20, 
3321 Schönbühl 

Projektverfasser: Rykart Architek-
ten AG, Könizstrasse 161, 3097 Liebe-
feld 

Bauvorhaben: Gesamtbauentscheid 
bbew 180/2018 vom 13. November 2018 
für die Umgestaltung der Inselistrasse 
ab Thunstrasse bis Birkenweg/Chise, Ein-
bau von Werkleitungen
Projektänderung: Asphaltbelag bei 
der Inselistrasse bis Zufahrt Tennisclub, 
Verschiebung Baum aufgrund Schlepp-
kurve LKW, Betonpflaster 12 cm anstatt 
8 cm Dicke auf der Inselistrasse 

Standort: Inselistrasse / Birkenweg, 3510 
Konolfingen, Parzellen Nrn. 2081, 1211, 
2012, 2003 Koordinaten: 2’613’925 / 
1’191’713 

Gewässerschutzbereich A 

Auflage- und Einsprachefrist: 1. März 
2021 

Auflagestelle: Gemeinde Konolfin-
gen, Bernstrasse 1, 3510 Konolfingen 

Es wird auf die Gesuchsakten verwiesen. 

Einsprachen und Rechtsverwahrungen 
sind schriftlich und begründet beim 
Regierungsstatthalteramt Bern-Mittel-
land, Poststrasse 25, 3071 Ostermundi-
gen einzureichen. 

Bei Kollektiveinsprachen oder verviel-
fältigten und weitgehend identischen 
Einsprachen ist anzugeben, wer befugt 
ist, die Einsprechergruppe rechtsver-
bindlich zu vertreten (Art. 35b BauG). 

Regierungsstatthalteramt 
Bern-Mittelland

214447
Baupublikation 

Bauherrschaft + Projektverfasser: 
BEKAG Kamine AG, Claude Müller, 
Bernstrasse 67, 3510 Konolfingen 

Bauvorhaben: Umnutzung 1. OG zu 
Büro und Wohnen, Einbau IV-WC (EG, 
unbeheizt) 

Standort: Bernstrasse 67, Konolfingen, 
Parzelle Nr. 120, Zone: Dorfzone Ursel-
len Koordinaten: 2’612’735 / 1’191’817 

Gewässerschutzmassnahmen:
unverändert 

Ausnahmen: Unterschreitung des 
Strassenabstandes (bestehend), Art. 80 
SG

Auflage- und Einsprachefrist: 
1. März 2021 

Auflagestelle: Gemeinde Konolfin-
gen, Bernstrasse 1, 3510 Konolfingen 

Es wird auf die Gesuchsakten und ver-
wiesen. 

Einsprachen und Rechtsverwahrungen 
sowie Lastenausgleichsbegehren sind 
schriftlich und begründet beim Regie-
rungsstatthalteramt Bern-Mittelland, 
Poststrasse 25, 3071 Ostermundigen 
einzureichen. 

Lastenausgleichsansprüche, die nicht 
innerhalb der Auflage- und Einspra-
chefrist angemeldet werden, verwirken 
(Art. 31 Abs. 4 BauG). 

Bei Kollektiveinsprachen oder verviel-
fältigten und weitgehend identischen 
Einsprachen ist anzugeben, wer befugt 
ist, die Einsprechergruppe rechtsver-
bindlich zu vertreten (Art. 35b BauG). 

Regierungsstatthalteramt
Bern-Mittelland

LANDISWIL
WWW.LANDISWIL.CH

214448
Gemeindeverwaltung bleibt 
geöffnet

Der Schalter der Gemeindeverwaltung 
bleibt trotz verschärfter Massnahmen 
nach wie vor geöffnet. Wir bitten die 

benutzen. Während der Bauzeit kann es 
zu kurzen Wartezeiten kommen. Beson-
ders im Fokus stehen die Schulwege. Für 
die Fussgänger und Velofahrer kann nicht 
durchgehend der direkteste Weg sicher-
gestellt werden. Wir bitten um Beachtung 
des Signalisation, um gegenseitige Rück-
sichtnahme und um das Verständnis aller 
Verkehrsteilnehmenden.

 Abteilung Bau

214205
Einschreiben für den Kindergarten 

Schuljahr 2021/22

Kindergartenobligatorium
Der Besuch des zweijährigen Kindergar-
tens ist für alle Kinder aus Münsingen, 
Trimstein und Tägertschi in der entspre-
chenden Altersstufe obligatorisch.

Einschreibung Kindergarten 1. Kinder-
gartenjahr
Alle Kinder mit Geburtstag zwischen 1. 
August 2016 und 31. Juli 2017 sind für 
den Besuch des 1. Kindergartenjahrs ab 
16. August 2021 einzuschreiben. Dies 
gilt auch für ältere Kinder, die von der 
Kindergartenpflicht zurückgestellt wur-
den. Dafür senden wir Ihnen Ende Ja-
nuar 2021 ein Anmeldeformular.

Falls die Eltern ihr Kind um ein Jahr von 
der Kindergartenpflicht zurückstellen 
möchten, können sie dies auf der Anmel-
dung ankreuzen. Auch bei einer Rück-
stellung um ein Jahr besucht jedes Kind 
zwei Jahre den Kindergarten und wird 
dafür ein Jahr später die obligatorische 
Schulzeit abschliessen.

Rückgabetermin für das Formular
Die Formulare sind bis 12. Februar 2021 
ausgefüllt zu senden an:

Gemeinde Münsingen, Abteilung Bil-
dung und Kultur, Schlossstrasse 13, 3110 
Münsingen.

Volksschule Münsingen
Schulleitungen

214459
Baupublikation

Bauherrschaft: InfraWerkeMünsin-
gen, Aeschistrasse 25, 3110 Münsingen 

Projektverfasser: InfraWerkeMünsin-
gen, Rudolf Zurbuchen, Aeschistrasse 25, 
3110 Münsingen

Bauvorhaben: Erstellen einer Schnell-
ladestation für Elektrofahrzeuge auf 
Betonfundament

Standort: Aeschistrasse 25, 3110 Münsin-
gen, Parzelle Nr. 2270, Zone: Arbeits-
zone_IV 
Koordinaten: 2’609’299 / 1’191'010

Gewässerschutzbereich Au

Ausnahmen: Unterschreiten Strassen-
abstand Art. 4 Abs. 7 GBR i.V.m. Art. 80 
SG

Auflage- und Einsprachefrist: 1. März 
2021

Auflagestelle: Gemeinde Münsingen, 
Neue Bahnhofstrasse 4, Postfach 1330, 
3110 Münsingen

Es wird auf die Gesuchsakten verwiesen.

Einsprachen und Rechtsverwahrungen 
sowie Lastenausgleichsbegehren sind 
schriftlich und begründet beim Regie-
rungsstatthalteramt Bern-Mittelland, 
Poststrasse 25, 3071 Ostermundigen 
einzureichen.

Lastenausgleichsansprüche, die nicht 
innerhalb der Auflage- und Einspra-
chefrist angemeldet werden, verwirken 
(Art. 31 Abs. 4 BauG).

Bei Kollektiveinsprachen oder verviel-
fältigten und weitgehend identischen 
Einsprachen ist anzugeben, wer befugt 
ist, die Einsprechergruppe rechtsver-
bindlich zu vertreten (Art. 35b BauG).

Regierungsstatthalteramt 
Bern-Mittelland

214458
Baupublikation

Bauherrschaft: Rüedu AG, Tom Win-
ter, Wylerstrasse 34, 3014 Bern

Projektverfasser: Büro 21 Architek-
tur GmbH, Sven Frömmel, Winter-
holzstrasse 57, 3018 Bern

Bauvorhaben: Aufstellen eines mobi-
len Containerladens, Verkauf von Le-
bensmitteln, befristet bis am 31.12.2022

Standort: Belpbergstrasse 1, 3110 
Münsingen, Parzelle Nr. 1734, Koordi-
naten 2'609'397/1'191'333 

Zone: Mischzone Kern Erhaltung

Schutzgebiet: Ortsbildschutzgebiet 

Gewässerschutz: Meteorwasser versi-
ckert
Gewässerschutzbereich Au

Beanspruchte Ausnahmen: Bauen in 
zu erhaltenden Gärten/Grünanlagen in 
Abweichung von Art. 53 GBR (Ausnah-
megesuch nach Art. 28 BauG)

Auflage- und Einsprachestelle: Bau-
abteilung Münsingen, Thunstrasse 1, 
3110 Münsingen
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Gewässerschutzbereich Au

Beanspruchte Ausnahmen: Bauen in 
zu erhaltenden Gärten/Grünanlagen in 
Abweichung von Art. 53 GBR (Ausnah-
megesuch nach Art. 28 BauG)

Auflage- und Einsprachestelle: Bau-
abteilung Münsingen, Thunstrasse 1, 
3110 Münsingen

Auflage- und Einsprachefrist:
28.01.2021 bis 01.03.2021

Hinweise:
Für die Profilierung werden Erleichte-
rungen nach Art. 16 Abs. 3 BewD ge-
währt, namentlich gilt der baubewilli-
gungsfreie Fahrnisbau als Profilierung.

Es wird auf die Gesuchsakten verwie-
sen. Einsprachen und Rechtsverwah-
rungen sind schriftlich und begründet 
im Doppel bei der Einsprachestelle ein-
zureichen, ebenfalls allfällige Begehren 
um Lastenausgleich. Lastenausgleichs-
ansprüche, die nicht innert der Einspra-
chefrist angemeldet werden, verwirken.

Kollektiveinsprachen und vervielfäl-
tigte oder weitgehend identische Ein-
sprachen haben anzugeben, wer die 
Einsprechergruppe rechtsverbindlich zu 
vertreten befugt ist. Ohne Angabe des 
Vertreters der Einsprachegruppe, wird 
die zu oberst genannte Person als An-
sprechspartner angenommen.

Abteilung Bau
Fachbereich Baupolizei

214417
Baupublikation

Bauherrschaft: Ulrich Steiner,
Dorfplatz 12, 3114 Wichtrach

Projektverfasser: Büro 21 Architek-
tur GmbH, Winterholzstrasse 57, 3018 
Bern

Bauvorhaben: Erstellen von 8 Park-
plätzen entlang der Belpbergstrasse 
befristet bis am 31.12.2022 (bereits aus-
geführt)

Standort: Belpbergstrasse, Parzelle Nr. 
1734, 3110 Münsingen, Parzelle Nr. 
1734, Koordinaten 2'609'397/1'191'333 

Zone: Mischzone Kern Erhaltung

Schutzgebiet: Ortsbildschutzgebiet 

Gewässerschutz: Meteorwasser versi-
ckert
Gewässerschutzbereich Au

Beanspruchte Ausnahmen:
Unterschreiten des Strassenabstandes 
nach Art. 4 Abs. 7 GBR

Auflage- und Einsprachestelle:
Bauabteilung Münsingen, Thunstrasse 
1, 3110 Münsingen

Auflage- und Einsprachefrist:
28.01.2021 bis 01.03.2021

Hinweise:
Für die Profilierung werden Erleichte-
rungen nach Art. 16 Abs. 3 BewD ge-
währt (Parkplätze bereits ausgeführt).

Es wird auf die Gesuchsakten verwie-
sen. Einsprachen und Rechtsverwah-
rungen sind schriftlich und begründet 
im Doppel bei der Einsprachestelle 
einzureichen, ebenfalls allfällige Be-
gehren um Lastenausgleich. Lastenaus-
gleichsansprüche, die nicht innert der 
Einsprachefrist angemeldet werden, 
verwirken.

Kollektiveinsprachen und vervielfäl-
tigte oder weitgehend identische Ein-
sprachen haben anzugeben, wer die 
Einsprechergruppe rechtsverbindlich zu 
vertreten befugt ist. Ohne Angabe des 
Vertreters der Einsprachegruppe, wird 
die zu oberst genannte Person als An-
sprechspartner angenommen.

Abteilung Bau
Fachbereich Baupolizei

214381
Baupublikation

Bauherrschaft / Projektverfasser:
Priska und Mischa Beck, Marktgasse 
6, 4900 Langenthal

Bauvorhaben: Erstellen eines Autoab-
stell- und eines Wendeplatzes

Standort: Aarweg 5a, 3110 Münsingen, 
Parzelle Nr. 1515 

Zone: Wohnzone W2

Beanspruchte Ausnahmen: Keine

Auflage- und Einsprachestelle: Bau-
abteilung Münsingen, Thunstrasse 1, 
3110 Münsingen

Auflage- und Einsprachefrist:
22.02.2021 

Hinweise:
Es wird auf die Gesuchsakten und die 
aufgestellten Boden-Profile verwiesen. 
Einsprachen und Rechtsverwahrungen 
sind schriftlich und begründet im Doppel 
bei der Einsprachestelle einzureichen.

Kollektiveinsprachen und vervielfäl-
tigte oder weitgehend identische Ein-
sprachen haben anzugeben, wer die 
Einsprechergruppe rechtsverbindlich zu 
vertreten befugt ist. Ohne Angabe des 
Vertreters der Einsprachegruppe, wird 
die zu oberst genannte Person als An-
sprechspartner angenommen.

Abteilung Bau
Fachbereich Baupolizei

214378
Baupublikation

Bauherrschaft: Franziska Guyer und 
Stefan Boller, Gantrischweg 3, 3110 
Münsingen

Projektverfasser: Hossmann Holz-
bau & Architektur AG, Viehweid-
strasse 67, 3123 Belp

Bauvorhaben:
a) Abbruch der Nebengebäudes Nr. 3a 

und 3b
b) Aufstockung des Gebäudes Gant-

rischweg 3
c) Anbau eines gedeckten Sitzplatzes
d) Neubau eines Velounterstandes

Standort: Gantrischweg 3, 3110 Münsin-
gen, Parzelle Nr. 1549 

Zone: Wohnzone W2

Beanspruchte Ausnahmen:
– Unterschreiten des Strassenabstand mit 

dem Autoabstellplatz und des Windfan-
ges, ohne Veränderung der  Lage des 
Windfanges, nach Art. 4 Abs. 7 GBR

– Überschreiten der zulässigen Geschoss-
zahl, ohne Veränderung der bestehen-
den Geschosszahl, nach Art. 3 GBR

Auflage- und Einsprachestelle: Bau-
abteilung Münsingen, Thunstrasse 1, 
3110 Münsingen

Auflage- und Einsprachefrist:
22.02.2021 

Hinweise:
Es wird auf die Gesuchsakten und die 
aufgestellten Profile verwiesen. Ein-
sprachen und Rechtsverwahrungen sind 
schriftlich und begründet im Doppel 
bei der Einsprachestelle einzureichen, 
ebenfalls allfällige Begehren um Las-
tenausgleich. Lastenausgleichsansprü-

che, die nicht innert der Einsprachefrist 
angemeldet werden, verwirken.

Kollektiveinsprachen und vervielfäl-
tigte oder weitgehend identische Ein-
sprachen haben anzugeben, wer die 
Einsprechergruppe rechtsverbindlich zu 
vertreten befugt ist. Ohne Angabe des 
Vertreters der Einsprachegruppe, wird 
die zu oberst genannte Person als An-
sprechspartner angenommen.

Abteilung Bau
Fachbereich Baupolizei

214349
Baupublikation

Bauherrschaft: Ingrid Meier, Kreuz-
wegacker 1, 3110 Münsingen

Vertreter / Projektverfasser: Marcel 
Meier, Hängertstrasse 13e, 3114 Wich-
trach

Bauvorhaben: Ersatz der Ölheizung 
durch Luft-Wasser-Wärmepumpe

Standort: Kreuzwegacker 1, 
3110 Münsingen, Parzelle Nr. 2896 

Zone: Wohnzone W2

Beanspruchte Ausnahmen: Keine

Auflage- und Einsprachestelle: Bau-
abteilung Münsingen, Thunstrasse 1, 
3110 Münsingen

Auflage- und Einsprachefrist:
22.02.2021 

Hinweise:
Es wird auf die Gesuchsakten und die 
aufgestellten Profile verwiesen. Ein-
sprachen und Rechtsverwahrungen sind 
schriftlich und begründet im Doppel bei 
der Einsprachestelle einzureichen.

Kollektiveinsprachen und vervielfäl-
tigte oder weitgehend identische Ein-
sprachen haben anzugeben, wer die 
Einsprechergruppe rechtsverbindlich zu 
vertreten befugt ist. Ohne Angabe des 
Vertreters der Einsprachegruppe, wird 
die zu oberst genannte Person als An-
sprechspartner angenommen.

Abteilung Bau
Fachbereich Baupolizei

214321
Baupublikation

Bauherrschaft: Claudia Schneider 
und Bendicht Glauser, Tiefmoos 4, 
3111 Tägertschi

Projektverfasser: Schneider Archi-

tektur und Planung, Geristein  250, 
3065 Bolligen

Bauvorhaben:
a) Einbau einer 4½-Zimmer-Wohnung 

im Söller mit Ründislaube
b) Umnutzung und Überdeckung der 

bestehenden Fahrsilos
c) Einbau eines Studios im Obergeschoss
d) Energetische Gebäudesanierung so-

wie Fotovoltaik-Anlage

Standort: Tiefmoos 4, 3111 Tägertschi 
(Gde. Münsingen) Parzelle Nr. 96 

Zone: Landwirtschaftszone LWZ

Schutzgebiet: Keine

Schutzobjekt: Gebäude erhaltenswert

Gewässerschutz: Schmutzwasseran-
schluss an die Jauchegrube

Beanspruchte Ausnahmen: Unter-
schreiten der Mindestraumhöhe nach 
Art. 67 BauV Bauen ausserhalb der Bau-
zone nach Art. 24ff RPG

Auflage- und Einsprachestelle: Bau-
abteilung Münsingen, Thunstrasse 1, 
3110 Münsingen

Auflage- und Einsprachefrist:
Vom 21.01.2021 bis 22.02.2021

Hinweise:
Es wird auf die Gesuchsakten und die 
aufgestellten Profile verwiesen. Ein-
sprachen und Rechtsverwahrungen sind 
schriftlich und begründet im Doppel 
bei der Einsprachestelle einzureichen, 
ebenfalls allfällige Begehren um Las-
tenausgleich. Lastenausgleichsansprü-
che, die nicht innert der Einsprachefrist 
angemeldet werden, verwirken 

Kollektiveinsprachen und vervielfäl-
tigte oder weitgehend identische Ein-
sprachen haben anzugeben, wer die 
Einsprechergruppe rechtsverbindlich zu 
vertreten befugt ist. Ohne Angabe des 
Vertreters der Einsprachegruppe, wird 
die zu oberst genannte Person als An-
sprechspartner angenommen.

Auf Grund des Coronavirus soll der Kon-
takt zu Personen am Schalter möglichst 
gering gehalten werden. Neu können 
Akten bei uns zur elektronischen Ein-
sichtnahme angefordert werden (bau-
abteilung@muensingen.ch).

Abteilung Bau
Fachbereich Baupolizei
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Gerzensee ist eine attraktive Gemeinde am Südhang des 
Belpbergs und erbringt für seine 1‘250 Einwohner*innen 
vielseitige Dienstleistungen.
Infolge Stellenprozenterhöhung, Pensionierung und inter-
ner Umorganisation suchen wir zur Ergänzung unseres 
Teams ab 1. April 2021 oder nach Vereinbarung eine*n

Verwaltungsangestellte*n 60 – 70%
(Infolge Mutterschaftsurlaub besteht die Möglichkeit, 
das Arbeitspensum vom 1. Mai 2021 bis 30. November 
2021 auf 100% zu erhöhen)
Ihre Hauptaufgaben
•  Selbständige Führung und Organisation des 

Sekretariats der Schule Region Gerzensee
•  Teilnahme an den Sitzungen der Bildungskommission 

inkl. Protokollführung
•  Erledigung von administrativen und organisatorischen 

Arbeiten für Bildungskommission und Schulleitung
• Allgemeine Verwaltungsaufgaben
• Schalter- und Telefondienst
Ihr Profi l
•  Abgeschlossene kaufmännische Grundausbildung mit 

Erfahrung in der öffentlichen Verwaltung
• Berufserfahrung im Bereich Schulsekretariat von Vorteil
•  Gute IT-Kenntnisse (u. a. Offi ce-Programme und CMI 

Axioma)
• Flair für Soziale Medien
•  Selbständiges, dienstleistungs- und teamorientiertes 

Arbeiten
• Freundliche, motivierte und fl exible Persönlichkeit
• Bereitschaft für Abendsitzungen
Unser Angebot
•  Verantwortungsvolle, abwechslungsreiche und 

herausfordernde Tätigkeit in einem kleinen, 
motivierten Team

•  Zeitgemässe Anstellungsbedingungen nach dem 
Personalreglement der Gemeinde Gerzensee

•  Moderner Arbeitsplatz mit neuer Infrastruktur
Ihr nächster Schritt
Ihre vollständigen Bewerbungsunterlagen richten Sie 
bitte bis am 15. Februar 2021 per E-Mail an 
info@gerzensee.ch oder per Post an die Gemeindever-
waltung Gerzensee, Spielgasse 1, 3115 Gerzensee.
Für weitere Auskünfte steht Ihnen der Gemeindeschrei-
ber, Erhard Germann, Telefon 031 781 01 88, gerne zur 
Verfügung.

Bei der Gemeindeverwaltung ist auf August 2021 eine

Lehrstelle als Kauffrau/ Kaufmann (E-Profil)

neu zu besetzen.

Wir erwarten:
- Sekundarschulabschluss oder Realschule mit 10. Schuljahr
- Freude am Umgang mit Menschen
- Motivation und Interesse, Neues zu lernen
- Bereitschaft zu selbständigem Arbeiten

Wir bieten:
- Abwechslungsreiche Ausbildung in allen Bereichen der Gemeindeverwaltung
- moderne Infrastruktur
- kleines, aufgestelltes Verwaltungsteam

Weitere Informationen erteilt der Gemeindeschreiber Erhard Germann (Telefon 
031 781 01 88, E-Mail gemeindeschreiber@gerzensee.ch).

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbungsunterlagen mit Foto (bis spätestens am 18. Mai 
2020) an Gemeindeverwaltung, Spielgasse 1, 3115 Gerzensee

Einwohnergemeinde Gerzensee
www.gerzensee.ch

Einwohnergemeinde Gerzensee

VERKAUF

MIETE

MIET- & KAUFGESUCHE

LIEGENSCHAFTEN

Zu vermieten in Zäziwil, 
Lorraineweg 1, per 1. März 2021 

2½-Zimmerwohnung 
Mietzins netto CHF 850.– 
NK-Akonto CHF 100.– 

Auskunft/Besichtigung 
Mobile 079 371 75 71

214301

Umzüge
mit Möbelwagen, günstig und 
zuverlässig, auch mit Zügellift

Räumungen
Sperrgutabfuhren
Entsorgungen
Muldenservice
Reinigung mit 
Abgabegarantie
Rudolf Hofmann, Worb
Telefon 031 839 06 69

214335

Zu vermieten in Münsingen
ab 1. Februar oder nach 

 Vereinbarung 

2½-Zimmer-Wohnung 
58 m², 1. Stock, Balkon und Keller 

nähe ÖV und Zentrum

Mietzins Fr. 1155.– inkl. NK + HK

Telefon 031 721 28 92 ab 17 Uhr
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Zu vermieten in Zäziwil 
(nähe Bahnhof)
per sofort oder nach Vereinbarung

3-Zimmer-Wohnung
Mietzins netto Fr. 1060.–
NK-Akonto Fr. 200.–

zwei Büroräume
Mietzins netto Fr. 450.–
NK-Akonto Fr. 100.–

Auskunft erteilt: 
Tel. 031 791 34 40 / 077 401 94 73

214425

Zu kaufen gesucht

2½- bis 3½-Zimmer-Wohnung
Mit Lift ab der 2. Etage.

Telefon 027 473 10 02 

Zu kaufen gesucht

4½- bis 5½-Zi.-Wohnung
mit 2 Parkplätzen.

Telefon 033 437 06 85

ab CHF 585‘000.-- zzgl. ESH

Für weitere Infos: 
BEE ARCHITEKTEN AG

Tel. 031 790 23 23

Baubeginn hat stattgefunden
4½ Zi. Wohnungen in Oberdiessbach

 1. OG  & Dachgeschoss mit Balkon, 
Lift, ideale Lage Zentrum, 

Ausbau nach Bauherrenwunsch

Besuchen Sie uns in der Muster-
wohnung!

214436K

Im Zentrum von Münsingen (Lerchenweg 7)  
in kinderfreund licher Umgebung

3½-Zimmer-Wohnung 1. OG  
mit Keller

Mietzins Fr. 1310.– plus NK Fr. 160.–

Auf 1. April 2021

Interessenten melden sich bei Sandra Hofer, 
Lerchenweg 7, 3110 Münsingen, Mobile 079 798 11 15

214437K

WIR ZÜGELN SIE
� Umzüge � Räumungen � Lagerungen

� Möbeltransporte � Reinigungen

F. Kammermann
031 951 05 27

685378D
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Wir haben laufend freie Wohnungen an 
der Belpbergstr. 51/53 + Ahornweg 2/4 

 

1½–Zimmer-Wohnungen 
Mietzins ab mtl. CHF 1'320.- inkl. HK/NK 

 

2½–Zimmer-Wohnungen 
Mietzins ab mtl. CHF 1'470.- inkl. HK/NK 

 

Bestens auch für Senioren geeignet. 
 

Grosszügige, lichtdurchflutete Grund-
risse, Parkettboden, barrierefreie 
Duschen, Balkon und Lift.  
Bushaltestelle direkt vor dem Haus.  
 

Weitere Auskünfte und detaillierte 
Unterlagen erhalten Sie gerne bei: 

 

i r m immobilien ag 
Bärenmatte 1 

3110 Münsingen 

031 311 11 32 

 

Zu vermieten in Kaufdorf
ab sofort oder nach Vereinbarung

4½ Zimmer-Wohnung
- Erdgeschoss, Ost- u. Südbalkon
-  Wohnküche, Badewanne u. Dusche, 
sep. WC

- Keller, Parkplatz inbegriffen
- Einstellhallenplatz Fr. 100.-
-  Pergola mit Holzgrill zur Mitbenützung
Mietzins: Fr. 1‘700.- inkl. NK
G: 031 809 26 16 / P. 079 203 87 24
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Wosch zügle?
www.anzeigerkonolfingen.ch

www.anzeigerkonolfingen.ch

Das könnte ab 55 Franken* 
Ihre Inserate fläche sein.

*ohne MWST
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NIEDERHÜNIGEN
WWW.NIEDERHUENIGEN.CH

214352
Strassensperrung Gemeindestrasse 
Aebersoldstrasse – Holz – Niederhü
nigen

Ab 18. Januar 2021 bis ca. 5. März 2021 
wird die Strasse infolge Holzereiarbei-
ten gesperrt. Eine Umleitung über eine 
Waldstrasse wird signalisiert.
Die Signalisationen vor Ort sind unbe-
dingt zu befolgen. Die Durchfahrt für 
Rettungskräfte ist nicht gewährleistet.

214001
Einschreiben für die Basisstufe
Schuljahr 2021/2022 1. Basisstufenjahr

Kindergartenobligatorium
Laut Volksschulgesetz ist der Besuch des 
zweijährigen Kindergartens seit dem 1. 
August 2013 für alle Kinder in der ent-
sprechenden Altersstufe obligatorisch.
In Niederhünigen führen wir eine Ba-
sisstufe, d.h. die zwei Kindergartenjahr-
gänge und die ersten beiden Schuljahre 
werden gemeinsam geführt.
Die Kinder besuchen die Basisstufe in 
der Regel während 4 Jahren. Je nach in-
dividueller Voraussetzung und eigenem 
Lernweg kann der Besuch auch 3 oder 5 
Jahre dauern. 

Einschreiben 1.Basisstufenjahr
Alle Kinder mit Geburtstag zwischen 
dem 1. August 2016 und dem 31. Juli 
2017 sind für den Besuch des 1. Basis-
stufenjahres ab dem 16. August 2021 
einzuschreiben. Dies gilt auch für ältere 
Kinder, die zwischen dem 1. August 2015 
und dem 31. Juli 2016 Geburtstag haben 
und die Basisstufe noch nicht besuchen.
Das Anmeldeformular wird den Eltern/
Erziehungsberechtigten persönlich zu-
geschickt.
Falls die Eltern/Erziehungsberechtigten 
ihr Kind um ein Jahr von der Schulpflicht 
zurückstellen möchten, können sie dies 
auf dem Formular ankreuzen und es an: 
Schulleitung, Dorfstrasse 15, 3504 Nie-
derhünigen, senden.

Das ausgefüllte Formular senden Sie 
bitte bis am Freitag, 12. Februar 2021 
zurück. Aufgrund des Bundesratsbe-
schlusses müssen wir das Einschrieben 
vor Ort leider absagen. Am Freitag, 30. 
April 2021 um 14 Uhr findet ein Besuchs-
nachmittag für die neuen Schülerinnen 
und Schüler und deren Eltern statt.

Schule Niederhünigen
Schulleitung

OBERDIESSBACH
WWW.OBERDIESSBACH.CH

214399
Sprechstunde des Gemeinde
präsidenten

Am Montag, 1. Februar 2021 von 17.30 
bis 18.30 Uhr im 1. Stock im Sitzungszim-
mer der Gemeindeverwaltung. Keine 
Voranmeldung nötig.

214326
Baupublikation

Gesuchsteller: Stucki Michael, Stein-
ackerweg 1, 3075 Rüfenacht BE

Grundeigentümer: Stucki Michael, 
Steinackerweg 1, 3075 Rüfenacht BE

Projektverfasser: Leibundgut & 
Schenk AG, Holzbau / Planungen, Burg-
dorfstrasse 21, 3672 Oberdiessbach

Bauvorhaben: Umnutzung Verkaufsla-
den zu Wohnung; Einbau Türe in Ost-
fassade; Rückbau Fensterfront Nord-
fassade und Einbau von drei Fenstern; 
Abbruch Nebenbaute Nr. 8a und Erstel-
lung Parkplätze 

Zone und Standort: Kernzone, Parzel-
len-Nrn. 282 / 283, Kirchstrasse 6 + 8a, 
3672 Oberdiessbach

Schutzobjekte: 
K-Objekt erhaltenswert

Gewässerschutzmassnahmen:
Gewässerschutzbereich B; Anschluss an 
zentrale Abwasserreinigungsanlage 

Auflage und Einsprachefrist: 
22. Februar 2021

Auflage und Einsprachestelle: 
Bauverwaltung, Gemeindeplatz 1, 
3672 Oberdiessbach 

Es wird auf die Gesuchsakten verwie-
sen. Einsprachen und Rechtsverwah-
rungen sind schriftlich, im Doppel und 
begründet innerhalb der Einsprachefrist 
auf der Bauverwaltung Oberdiessbach 
einzureichen.

3672 Oberdiessbach, 18. Januar 2021

Leiter Hochbau
R. Sterchi

OBERHÜNIGEN
WWW.OBERHUENIGEN.CH

Keine Publikationen

OBERTHAL
WWW.OBERTHAL.CH

214427
Baupublikation

Bauherrschaft + Projektverfasser: 
Schlüchter und Zürcher Holzbau 
GmbH, Ueli Schlüchter, Thalacker 46, 
3531 Oberthal

Bauvorhaben: Umnutzung Teilbereich 
Ökonomieteil in Holzbauwerkstatt

Standort: Thalacker 46, Oberthal, Par-
zelle Nr. 230, Zone: Landwirtschaftszone
Koordinaten: 2’617’996 / 1’196’552

Gewässerschutzbereich üB
Gewässerschutzmassnahmen: 
unverändert

Ausnahmen: 
–  Bauen ausserhalb des Baugebiets,  

Art. 24ff RPG
– Baute in Waldnähe, Art. 25 KWaG

Auflage und Einsprachefrist: 1. März 
2021

Auflagestelle: Gemeinde Oberthal, 
Gemeindehaus, Känelthal, 3531 Obert-
hal

Es wird auf die Gesuchsakten verwiesen.
Einsprachen und Rechtsverwahrungen 
sowie Lastenausgleichsbegehren sind 
schriftlich und begründet beim Regie-
rungsstatthalteramt Bern-Mittelland, 
Poststrasse 25, 3071 Ostermundigen 
einzureichen.

Lastenausgleichsansprüche, die nicht 
innerhalb der Auflage- und Einspra-
chefrist angemeldet werden, verwirken 
(Art. 31 Abs. 4 BauG).

Bei Kollektiveinsprachen oder verviel-
fältigten und weitgehend identischen 
Einsprachen ist anzugeben, wer befugt 
ist, die Einsprechergruppe rechtsver-
bindlich zu vertreten (Art. 35b BauG).

Regierungsstatthalteramt
Bern-Mittelland

214405
Baupublikation

Bauherrschaft: Jacober Simon, Obe-
rer Schönenwasen 2, 3506 Grosshöch-
stetten

Projektverfasser: Gerber macht’s 
GmbH, Gwattberg 52,3506 Grosshöchs-
tetten 

Bauvorhaben: Erweiterung Stall / Neu-
bau Jauchegrube

Zone und Standort:
Landwirtschaftszone / Parzelle Nr. 362, 
Oberer Schönenwasen 2, 3506 Gross-
höchstetten 
Koordinaten: 2‘615‘576 / 1‘195‘954

Gewässerschutzmassnahmen:
Gewässerschutzbereich B,
Ableitung Meteorwasser in best. Weiher

Auflage und Einsprachefrist:
1. März 2021

Auflage und Einsprachestelle:
Gemeindeverwaltung, 3531 Oberthal 

Es wird auf die Gesuchsakten verwiesen. 
Einsprachen und Rechtsverwahrungen 
sind schriftlich und begründet im Doppel 
bei der Einsprachestelle einzureichen.

Kollektiveinsprachen und vervielfältigte 
oder weitgehend identische Einspra-
chen haben anzugeben, wer die Einspre-
chergruppe rechtsverbindlich zu vertre-
ten befugt ist (Art. 35b Baugesetz).

Oberthal, 25. Januar 2021

 Gemeindeverwaltung Oberthal

OPPLIGEN
WWW.OPPLIGEN.CH

214443
Baupublikation

Gesuchsteller: Werner Gerber, Nie-
senstrasse 7, 3627 Heimberg vertreten 
durch akkurat bauatelier GmbH, 
Christian Messerli, Obere Hauptgasse 
62, 3600 Thun 

Projektverfasser: akkurat bauate
lier GmbH, Christian Messerli, Obere 
Hauptgasse 62, 3600 Thun 

Standort: Bernstrasse 18b, 3629 Oppli-
gen, Parzellen Nrn. 208, 695 Koordina-
ten: 2’611’825 / 1’184’426 

Ausnahme: Unterschreitung des Stras-
senabstandes, Art. 80 SG 

Auflage und Einsprachefrist: 1. März 
2021 

Auflagestelle: Gemeinde Oppligen, 
Dorfplatz 1, 3629 Oppligen

Einsprachen und Rechtsverwahrungen 
sowie Lastenausgleichsbegehren sind 
schriftlich und begründet beim Regie-
rungsstatthalteramt Bern-Mittelland, 
Poststrasse 25, 3071 Ostermundigen ein-
zureichen. Lastenausgleichsansprüche, 
die nicht innerhalb der Auflage- und 
Einsprachefrist angemeldet werden, 
verwirken (Art. 31 Abs. 4 BauG). 

Regierungsstatthalteramt 
Bern-Mittelland

214400
Baupublikation

Bauherrschaft: Urs Daepp, Dorf-
strasse 24, 3629 Oppligen

Projektverfasser/in: Bauherrschaft

Bauvorhaben: Autounterstand, neue 
Betriebszufahrt, Grünfläche und Direkt-
vermarktungsfläche

Standort: Parzelle Nr. 519; Dorfstrasse 
24, Oppligen

Zone: Bestandeszone, BZ; Ortsbilder-
haltungsgebiet

Gewässerschutzbereich: 
A; Regenabwasser versickert 

Ausnahmen: Unterschreitung des 
Strassenabstandes (SG Art. 80)
Dachform (Flachdach) (GBR Art. 414)

Auflageort und Einsprachestelle: 
Gemeindeverwaltung Oppligen, Dorf-
platz 1, 3629 Oppligen

Auflage und Einsprachefrist: 
1. März 2021

Es wird auf die Gesuchsakten und die 
aufgestellten Profile verwiesen. Ein-
sprachen und Rechtsverwahrungen sind 
schriftlich und begründet im Doppel bei 
der Einsprachestelle einzureichen. Kol-
lektiveinsprachen und vervielfältigte 
oder weitgehend identische Einspra-
chen haben anzugeben, wer die Einspre-
chergruppe rechtsverbindlich zu vertre-
ten befugt ist (Baugesetz Art. 35b).

19. Januar 2021

 Gemeinderat Oppligen

214401
Baupublikation 

Bauherrschaft: Christof und Rahel 
Dähler, Schmittenstrasse 5, 3629 Opp-
ligen

Projektverfasser/in: Gerber macht’s 
GmbH, Monika Niklaus, Gwattberg-
weg 52, 3506 Grosshöchstetten
Bauvorhaben: Sanierung Mauer Auf-
fahrt zu Bühneneinfahrt mit Einbau von 
Rüst-/Lagerraum und Nassraum

Standort: Parzelle Nr. 422; Schmittenst-
rasse 5, 3629 Oppligen

Zone: Landwirtschaftszone / erhaltens-
wertes Objekt

Gewässerschutzbereich: A 

Ausnahmen: Keine

Auflageort und Einsprachestelle: 
Gemeindeverwaltung Oppligen, Dorf-
platz 1, 3629 Oppligen

Auflage und Einsprachefrist: 
1. März 2021

Es wird auf die Gesuchsakten verwiesen. 
Einsprachen und Rechtsverwahrungen 
sind schriftlich und begründet im Dop-
pel bei der Einsprachestelle einzurei-
chen. Kollektiveinsprachen und verviel-
fältigte oder weitgehend identische 
Einsprachen haben anzugeben, wer die 
Einsprechergruppe rechtsverbindlich 
zu vertreten befugt ist (Baugesetz Art. 
35b).

19. Januar 2021

 Gemeinderat Oppligen

RUBIGEN
WWW.RUBIGEN.CH

Keine Publikationen

WALKRINGEN
WWW.WALKRINGEN.CH

214415
CoronaVirus: Zutritt zur Gemein
deverwaltung nur noch nach Vor
anmeldung

Zutritt zur Gemeindeverwaltung ab 25. 
Januar 2021 nur noch nach vorgängiger 
Anmeldung.

Der Bundesrat hat am Mittwoch, 13. Ja-
nuar 2021, verschärfte Massnahmen ge-
gen die Corona-Pandemie beschlossen. 
Das Ziel ist es, Kontakte zu reduzieren. 
Damit auch wir unseren Teil zu dieser 
Zielerreichung beitragen, ist der Zutritt 
zur Gemeindeverwaltung Walkringen 
vom 25. Januar bis 26. Februar 2021 
nur noch nach vorgängiger Anmeldung 
möglich. 

Die eingeführte Homeoffice-Pflicht gilt 
auch für das Personal der Gemeindever-
waltung. Es werden somit nicht mehr 

alle Mitarbeiter/-innen zu den gewohn-
ten Arbeitstagen im Büro der Gemein-
deverwaltung tätig sein. Müssen Sie bei 
unumgänglichen Angelegenheiten zu 
einer bestimmten Person, erkundigen 
Sie sich bitte vorgängig, wann diese Per-
son im Büro anwesend ist bzw. verein-
baren Sie einen entsprechenden Termin.

Aufgrund der Reduktion des anwesen-
den Personals, wird die Bedienung des 
Telefons ebenfalls eingeschränkt. In der 
Zeit vom 25. Januar bis und mit 26. Feb-
ruar 2021 sind wir jeweils von Montag 
bis Donnerstag von 8 bis 12 Uhr telefo-
nisch erreichbar. 

Wir danken Ihnen für das Verständnis.

 Der Gemeinderat und die Verwaltung

WICHTRACH
WWW.WICHTRACH.CH

214430
Coronavirus – Informationen 
und Massnahmen

Der Bund hat zur Bekämpfung der drit-
ten Welle per 18. Januar 2021 neue 
Massnahmen erlassen.

Bitte beachten Sie weiter-
hin folgende Medien:
Website www.wichtrach.ch
Newsletter: Bitte unbe-
dingt abonnieren unter 

www.wichtrach.ch> Amtliche 
Publikation>Newsletter

   

Die telefonische Erreichbarkeit ist si-
chergestellt, Sie können uns zu den 
gewohnten Öffnungszeiten erreichen. 
Bitte nehmen Sie bei einem auftreten-
den Problem zuerst telefonischen Kon-
takt auf und sprechen Sie nicht direkt 
beim Schalter vor.

Ab 1. Februar 2021 gelten folgende 
neue Schalter-Öffnungszeiten:

Gemeindeverwaltung
Mo, Di und Fr, 8.00 bis 12.00 Uhr
Do, 14.00 bis 18.00 Uhr

Regionaler Sozialdienst
Mo, Mi und Fr, 8.30 bis 12.00 Uhr
Di und Do, 13.30 bis 17.00 Uhr

• Steuererklärungen inkl. der notwen-
digen Unterlagen in den dafür vorge-
sehenen Briefkasten werfen, dieser ist 
entsprechend beschriftet vor dem Ein-
gang der Gemeindeverwaltung.

• Tageskarten versenden wir ausnahms-
weise und auf expliziten Wunsch des 
Reservierenden inkl. Rechnung per 
Post. Bereits reservierte Tageskarten 
werden nicht zurückgenommen.

• Kontrollmarken bzw. Vignetten für 
Mofas, E-Bike und Trendfahrzeuge ver-
senden wir inkl. Rechnung per Post. 
Lassen Sie uns dazu den Fahrzeugaus-
weis inkl. Halter und Telefonnummer 
auf dem Postweg oder mit Einwurf im 
Briefkasten der Gemeindeverwaltung 
zukommen.

• Planauszüge der Bauverwaltung kön-
nen per Mail oder telefonisch bestellt 
werden.

• Haben Sie Unterlagen im Bereich AHV-
Zweigstelle einzureichen, können Sie 
dies gerne auf dem Postweg erledi-
gen oder in unseren Briefkasten beim 
Haupteingang einwerfen.

Schulgebäude, Kindergärten inkl. Turn-
hallen sowie Aussenanlagen und Spiel-
plätze
Ja geöffnet für den Schulbetrieb aber 
für Erwachsene besteht auf dem gan-
zen Schulgelände inkl. Kindergärten 
und Spielplätze (auch draussen) eine 
Maskentragpflicht. Für die Aussenanla-
gen und Spielplätze besteht zudem die 
dringende Empfehlung die Anlagen nur 
ausserhalb des Schulbetriebs zu nutzen, 
um eine Durchmischung der Kinder zu 
vermeiden.

Wir danken Ihnen und wünschen gute 
Gesundheit!

 Der Gemeinderat

214406
Verordnung über die InternetBe
kanntgabe von öffentlichen Infor
mationen – Inkraftsetzung

Gestützt auf Artikel 45 der kantonalen 
Gemeindeverordnung wird hiermit öf-
fentlich bekannt gemacht, dass der Ge-
meinderat Wichtrach an seiner Sitzung 
vom 18. Januar 2021 die Verordnung 
über die Internet-Bekanntgabe von öf-
fentlichen Informationen erlassen hat. 
Diese Verordnung tritt vorbehältlich all-
fälliger dagegen erhobener Beschwer-
den per 1. Februar 2021 in Kraft.

Rechtsmittelbelehrung
Gegen den Beschluss des Gemeindera-
tes kann innert 30 Tagen ab Publikation 
Beschwerde beim Regierungsstatthal-
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Insel-Spital Bern 031 632 21 11

Polizei
Konolfingen 031 368 73 10
Münsingen 031 638 83 60
Worb 031 638 83 70



A N Z E I G E R  K O N O L F I N G E N 4|7

POLITISCHE GEMEINDEN

WICHTRACH

teramt Bern-Mittelland, Poststrasse 25, 
3071 Ostermundigen, erhoben werden.

Der Erlass kann bei der Gemeindever-
waltung bezogen oder auf unserer 
Website www.wichtrach.ch unter Ver-
waltung/Online-Schalter/Erlasse herun-
tergeladen werden.

 Der Gemeinderat

214353
Papiersammlung

Die Schulen von Wichtrach führen am 
Dienstag, 2. Februar 2021 eine Papier- 
und Kartonsammlung durch.

Wir bitten die Bevölkerung, entspre-
chendes Altpapier und Altkarton (gut 
gebündelt, max. 5 kg pro Bund) vor 8 Uhr
auf den Kehrichtplätzen bereitzustel-
len. Grössere, schwere Gebinde müssen 
direkt bei den Containern abgegeben 
werden.

Wir danken für die gute Zusammenar-
beit. Allfällige Kontaktnummer wäh-
rend der Sammlung: 031 780 19 29.

Voranzeige für die nächste Papiersamm-
lung: Dienstag, 1. Juni 2021. Das Datum 
ist im Abfallkalender aufgeführt und 
wird zusätzlich im Anzeiger Konolfin-
gen vorgängig publiziert. 

3114 Wichtrach, 21. Januar 2021

Kommission für Infrastruktur Wichtrach
Schülerinnen, Schüler und Lehrerschaft

214432
Baupublikation

Bauherrschaft:Susanne Stettler und 
Sven Bürgin, Niesenstrasse 12, 3114 
Wichtrach

Projektverfasser: atelier loryplatz 
Architektur und Gestaltung GmbH, 
Engestrasse 5, 3012 Bern

Grundeigentümer: Alice Stettler,
Birkenweg 20, 3114 Wichtrach

Bauvorhaben:
1. Abbruch Balkon an Südostfassade, 

Erstellung Terrasse / Sitzplatz im Erd- 
und Obergeschoss

2. Ersatz Ölheizung durch aussen aufge-
stellte Luft/Wasser-Wärmepumpe

3. Neubau Geräteschuppen an Nordfas-
sade

4. Ersetzen diverse Fenster und Türen, 
Vergrössern der Fenster / Türe im Erd-
geschoss zu Terrasse

5. Umbauarbeiten im Inneren

Standort: Niesenstrasse 57, Parzelle 530
Koordinaten: 2'609'963.715 / 
1'187'222.872

Zone: Wohnzone W2

Gewässerschutz: Das Schmutzwas-
ser ist an die ARA angeschlossen (be-
stehend). Das Regenwasser wird wenn 
möglich zur Versickerung gebracht.

Auflage- und Einsprachestelle:
Gemeindeverwaltung Wichtrach, 
Stadelfeldstrasse 20, 3114 Wichtrach

Auflage- und Einsprachefrist:
1. März 2021

Es wird auf die Gesuchsakten und die 
aufgestellten Profile verwiesen. Ein-
sprachen und Rechtsverwahrungen sind 
schriftlich und begründet im Doppel bei 
der Einsprachestelle einzureichen.

Kollektiveinsprachen und vervielfäl-
tigte oder weitgehend identische Ein-
sprachen haben anzugeben, wer die 
Einsprechergruppe rechtsverbindlich zu 
vertreten befugt ist. 

Wichtrach, 28. Januar 2021

Gemeindeverwaltung Wichtrach
Bau und Infrastruktur

214431
Baupublikation

Bauherrschaft: Kurt Hauser, Wiesen-
weg 25n, 3652 Hilterfingen

Projektverfasser: rychener immobi-
lien + bau gmbh, Höchhusweg 17, 3612 
Steffisburg

Bauvorhaben: Erweiterung der beste-
henden Balkone auf der Südseite und 
Neuanstrich der Fassaden und Fenster-
läden

Standort: Birkenweg 14, Parzelle 673
Koordinaten: 2'609'628.000 / 
1'187'505.000

Zone: Wohnzone W3

Auflage- und Einsprachestelle:
Gemeindeverwaltung Wichtrach, 
Stadelfeldstrasse 20, 3114 Wichtrach

Auflage- und Einsprachefrist:
1. März 2021

Es wird auf die Gesuchsakten verwiesen. 
Einsprachen und Rechtsverwahrungen 
sind schriftlich und begründet im Doppel 
bei der Einsprachestelle einzureichen.

Kollektiveinsprachen und vervielfäl-

tigte oder weitgehend identische Ein-
sprachen haben anzugeben, wer die 
Einsprechergruppe rechtsverbindlich zu 
vertreten befugt ist. 

Wichtrach, 28. Januar 2021

Gemeindeverwaltung Wichtrach
Bau und Infrastruktur

214338
Baupublikation

Bauherrschaft: Christian Witschi, 
Thunstrasse 6, 3114 Wichtrach

Projektverfasser: Christian Witschi, 
Thunstrasse 6, 3114 Wichtrach

Bauvorhaben: Umbau Einfamilien-
haus, Sanierung Laube, Abbruch Sicht-
schutzzaun, Ersatz Fenster und Ersatz 
Ölheizung durch aussenstehende Luft/
Wasser-Wärmepumpe

Standort: Thunstrasse 6, Parzelle 213
Koordinaten: 2'610'561.096 / 
1'187'726.623

Zone: Wohn- und Arbeitszone WA2; 
Gewässerschutzbereich Au; Bauinven-
tar: erhaltenswertes Objekt

Ausnahmen: Bauen innerhalb der Bau-
verbotszone (Baulinie Kantonsstrasse)

Gewässerschutz: Dachwasser wird 
versickert; Anschluss Kanalisation be-
stehend

Auflage- und Einsprachestelle:
Gemeindeverwaltung Wichtrach, 
Stadelfeldstrasse 20, 3114 Wichtrach

Auflage- und Einsprachefrist:
22. Februar 2021

Es wird auf die Gesuchsakten verwie-
sen. Einsprachen und Rechtsverwah-
rungen sind schriftlich und begründet 
im Doppel bei der Einsprachestelle 
einzureichen, ebenfalls allfällige Be-
gehren um Lastenausgleich. Lastenaus-
gleichsansprüche, die nicht innert der 
Einsprachefrist angemeldet werden, 
verwirken.

Kollektiveinsprachen und vervielfäl-
tigte oder weitgehend identische Ein-
sprachen haben anzugeben, wer die 
Einsprechergruppe rechtsverbindlich zu 
vertreten befugt ist. 

Wichtrach, 21. Januar 2021

Gemeindeverwaltung Wichtrach
Bau und Infrastruktur

WORB
WWW.WORB.CH

214383
Zutritt zur Gemeindeverwaltung ab 
25. Januar 2021 nur noch nach vor-
gängiger Anmeldung

Der Bundesrat hat am Mittwoch, 13. Ja-
nuar 2021, verschärfte Massnahmen ge-
gen die Corona-Pandemie beschlossen. 
Das Ziel ist es, Kontakte zu reduzieren. 
Um dieses Ziel zu unterstützen, ist der 
Zutritt zur Gemeindeverwaltung Worb 
vom 25. Januar bis 26. Februar 2021 
nur noch nach vorgängiger Anmeldung 
möglich. Die Anmeldung kann telefo-
nisch, per E-Mail oder schriftlich erfol-
gen. Für Laufkundschaft sind die Schal-
ter geschlossen.

Alle Verwaltungsabteilungen sind wei-
terhin telefonisch oder per E-Mail wäh-
rend der publizierten Öffnungszeiten 
erreichbar.

Unterstützung für Privatpersonen
Wenn Sie Unterstützung brauchen, bei-
spielsweise beim Einkaufen, bei Fahrten 
zu Terminen oder für Kontakte, dann 
wenden Sie sich bitte an das Zentrum 
Alter Worb (Telefon 031 839 02 48), die 
reformierte Kirchgemeinde Worb (Tele-
fon 031 839 48 67), die katholische Kirche 
Worb (Telefon 031 839 55 75) oder die AG 
Worb hilft Worb (Telefon 077 429 59 59).

214300
Einschreiben für den Kindergarten 
Schuljahr 2021/22

Schuljahresbeginn
Der Kindergarten und die Schule begin-
nen am Montag, 16. August 2021.

Kindergarten, Zuweisung nach Alter
Seit dem 1. August 2013 ist der zweijäh-
rige Kindergarten der Volksschule ange-
gliedert. Die Schullaufbahn umfasst 11 
Schuljahre.

Kinder, geboren zwischen dem 1. Au-
gust 2015 und dem 31. Juli 2016, die den 
Kindergarten noch nicht besucht haben, 
müssen für das erste Kindergartenjahr 
angemeldet werden.

Kinder, geboren zwischen dem 1. August 
2016 und dem 31. Juli 2017 werden fürs 
erste Kindergartenjahr angemeldet. Sie 
haben jedoch die Möglichkeit, Ihr Kind 
erst ein Jahr später fürs erste Kindergar-
tenjahr anzumelden (Anmeldeformular 
entsprechend ausfüllen). 
Benötigen Sie für die Entscheidung Be-
ratung, melden Sie sich bei der zustän-
digen Schulleitung. Primarstufenkreis 
Rüfenacht: Ursula Rumo, 031 838 06 51, 
Primarstufenkreis Worb: Annette Grae-
ter, 031 838 06 01

Eltern sind berechtigt, ihr Kind wäh-
rend des ersten Kindergartenjahres den 
Kindergarten mit reduziertem Pensum 
besuchen zu lassen (Anmeldeformular 
entsprechend ausfüllen). Ein vorzeitiger 
Eintritt in den Kindergarten ist nicht 
möglich.

Anmeldung
Die Anmeldungen für den Kindergarten 
erfolgen schriftlich. Die entsprechenden 
Formulare werden den Eltern direkt in 
der dritten Januarwoche zugestellt. An-
schliessend sind sie an die zuständigen 
Schulleitungen zu senden.

Anmeldeschluss Kindergarten: Montag, 
8. Februar 2021 

Eltern, die kein Anmeldeformular erhal-
ten, können dieses bei der Gemeinde-
verwaltung, Schulsekretariat, Telefon 
031 838 07 15, beziehen oder direkt 
unter www.worb.ch (Onlineschalter) 
abrufen.

1. Klasse Primarstufe, Zuweisung nach 
Alter
Da der Kindergarten seit August 2013 
der Volksschule angegliedert ist, findet 
für die 1. Klasse kein Einschreiben mehr 
statt.
Primarstufenkreis Worb: Falls ein Kind 
aus dringenden Gründen (Wohnadresse 
Tagesmutter, kurzer Schulweg wegen 
körperlichem Gebrechen) in ein be-
stimmtes Schulhaus eingeteilt werden 
sollte, können Eltern bis am 12. März 
2021 ein schriftliches Gesuch an die 
Schulleitung stellen. Die Schulleitung 
überprüft das Anliegen. (Schulleitung, 
Annette Graeter, Wydenstrasse 38, 3076 
Worb)

Zuweisung zu den Klassen
Die Einteilung der Kinder in die ein-
zelnen Kindergarten- und Schulklassen 
erfolgt später durch die zuständigen 
Schulleitungen und wird den Eltern 
schriftlich mitgeteilt.

Worb, 12. Januar 2021

Gemeindeverwaltung Worb
Schulsekretariat

214398
Kommissionsarbeit – mitwirken 
und mitgestalten!

1  Neubesetzung ständiger Kommissio-
nen

Am 31. März 2021 endet für alle ständi-
gen Kommissionen der Gemeinde Worb 
– mit Ausnahme der Aufsichts- und der 
Geschäftsprüfungskommission – die 
Amtsdauer. Diese Kommissionen müs-
sen auf den 1. April 2021 neu zusam-
mengesetzt werden.

Zwei dieser Kommissionen sind nicht 
parteipolitisch, sondern fachtechnisch 
zusammengesetzt. Bei der Wahl steht 
nicht die parteipolitische Zugehörigkeit 

einer Person im Vordergrund, sondern 
deren fachliche Interessen und Neigun-
gen. Der Gemeinderat sucht für diese 
Kommissionen also Personen, deren 
Interessen und Neigungen dem Auf-
gabenbereich der Wunschkommission 
nahe kommen und die sich gerne für 
das Wohl der Gemeinschaft engagieren 
möchten.

2  Kommissionen mit fachtechnischer Zu-
sammensetzung

Nachfolgend sind die beiden fachtech-
nisch zusammengesetzten Kommissio-
nen mit ihrer Mitgliederzahl und ihren 
Zuständigkeiten aufgeführt.

Finanzkommission
Mitglieder: 7
Vorsitz: Departementsvorsteher Finan-
zen
Entscheidung über: Stundungs-, Erlass-
und Rückforderungsbegehren im Steu-
erwesen
Vorbereitung: Finanzplanung, Budget, 
Gemeinderechnung, Finanzgeschäfte 
des Grossen Gemeinderats, die Auswir-
kungen auf das Finanzhaushaltsgleich-
gewicht haben.

Umweltkommission
Mitglieder: 7
Vorsitz: Departementsvorsteher Um-
welt
Entscheidung über: Durchführung be-
sonderer Umweltschutz-Kampagnen
Vorbereitung: Umweltschutz, Natur- 
und Landschaftsschutz, Planung der 
Wasserversorgung und der Abwasse-
rentsorgung, Abfallentsorgung, Ener-
giefragen, Gewässerschutz, Gefahren-
prävention.

3 Wählbarkeit
In die beiden Kommissionen können 
Personen gewählt werden, die in Ge-
meindeangelegenheiten stimmberech-
tigt sind. 

4 Wahlvorschläge
Wer Interesse hat, kann sich um einen 
Sitz in einer der beiden Kommissionen 
bewerben. Sie müssen folgenden Anga-
ben machen: Familien- und Vornamen, 
Geburtsjahr, Beruf, Wohnadresse und 
die vorgesehene Funktion. Das Nomi-
nationsformular können Sie bei der 
Gemeindeverwaltung Worb (Tel. 031 
838 07 00 oder E-Mail info@worb.ch) 
bestellen oder unter www.worb.ch he-
runterladen.

Bitte übergeben Ihre Bewerbung spä-
testens am Montag, 8. März 2021, der 
Post oder geben Sie sie bis zu diesem 
Zeitpunkt bei der Gemeindeverwaltung 
Worb, Präsidialabteilung, Bärenplatz 1, 
Worb ab.

Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung.

Worb, 19. Januar 2021

 Der Gemeinderat

214348
Baupublikation

Gesuchsteller: r+st architekten ag, 
Christian Aerni, Thunstrasse 57, 3074 
Muri b. Bern

Projektverfasser:Westiform AG, An-
dreas Blum, Freiburgstrasse 596, 3172 
Niederwangen

Bauvorhaben: Beleuchtete Reklame: 
Stucki Küchen, Coop, Reinhard

Parzelle: 628
Standort: Worbstrasse 31/33, 3075 Rü-
fenacht

Zone: Wohn- und Gewerbezone 3-ge-
schossig

Überbauungsordnung:
Zentrum Rüfenacht K20

Es wird auf die Gesuchsakten verwiesen. 
Die Gesuchsakten liegen vom 21. Ja-
nuar 2021 bis am 22. Februar 2021 
auf der Bauabteilung Worb, Bärenplatz 
1, 3076 Worb auf. 

Einsprachen und Rechtsverwahrungen 
sind schriftlich und begründet im Dop-
pel innerhalb der Auflagefrist bei der 
Bauabteilung Worb einzureichen. Kol-
lektiveinsprachen und vervielfältigte 
oder weitgehend identische Einspra-
chen haben anzugeben, wer die Ein-
sprechergruppe rechtsverbindlich zu 
vertreten befugt ist.

Worb, 15. Januar 2021

 Bauabteilung Worb

ZÄZIWIL
WWW.ZAEZIWIL.CH

Keine Publikationen

KURSE & TAGUNGEN

CZV-Kurs: Erste Hilfe 
auf der Strasse 
Mittwoch 28. April 2021, 8 –17 Uhr 
Kurslokal Samariter, Kramgasse 3, 
3506 Grosshöchstetten
Fr. 230.– inkl. Mittagessen

Anmeldung und weitere 
 Informationen

Barbara Mosimann, 079 447 23 11 
(auch WhatsApp, SMS )
kurse@samariter-grosshoechstetten 

www.samariter-grosshoechstetten.ch 
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Sudoku
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DIE LETZTE

Pfl egebett
      Kauf oder Miete              

       mit schneller 
                 Lieferung.

       mit schneller 
                 Lieferung.

Mo-Fr: 09:00-12:00 | 13:30-18:00 | Sa: geschlossen

Bernstrasse 292 | 3627 Heimberg 
033 438 33 33 | www.rs-hilfsmittel.ch

213903

ir Region?ir Region?
Was Louft

Malen und Basteln für Kinder Bist du 
gerne kreativ? Dann komm doch an einem 
Freitagnachmittag ins offene Atelier. Es gibt 
viele Materialien und Techniken zum Aus-
probieren … Weitere Infos und Anmeldung: 
atelierkiesen.ch 

Ihren Eintrag machen Sie unter 
www.anzeigerkonolfingen.ch

APOTHEKE WORB
Richigenstrasse 1, 3076 Worb

ZENTRUM APOTHEKE
Thunstrasse 21, 3510 Konolfingen

DORFPLATZ APOTHEKE
Dorfplatz 2, 3110 Münsingen

BAHNHOF APOTHEKE
Bahnhofplatz 5, 3110 Münsingen

2020%%20%
R A B A T T

GÜLTIG VOM 25. JANUAR 

BIS 7. FEBRUAR 2021

Dies sind zugelassene Arzneimittel. Bitte lesen Sie die Packungsbeilage.

Keine Kumulation mit anderen Rabatten.

Stärkt das Haar von innen
Priorin N, Aufbaupräparat auf 
der Basis natürlicher Wirkstoffe

Bayer (Schweiz) AG, 8045 Zürich

Bei Muskel- und Gelenkleiden
Stillt den Schmerz, hemmt die Ent-
zündung: Voltaren Dolo forte Emulgel 

GSK Consumer Healthcare Schweiz AG, 6343 Rotkreuz

CHF35.90
STATT CHF 44.90

180 g

270 Kapseln 

CHF
  99.80

STATT CHF 124.80

213902

Mobile Fusspflege 
für Sie & Ihn

Region Konolfingen
Mobile 079 907 26 15

Region Worb
Mobile 079 369 44 37

Praxis
Kosmetische Fusspflege Sie/Ihn 

R. Krebs,
Bernstrasse 39, 3110 Münsingen

Mobile 079 488 53 00
www.kosmetischefusspflege- 

muensingen.ch

214214

Telefon 031 311 90 40

Kaufe Ihr Auto ab Platz!
Autos, Busse, Liefer- und Gelände-
wagen, Kilometer und Zustand egal. 
Guter Preis, wird bar bezahlt, egal wo.

Rufen Sie mich an, ich spreche
Schweizerdeutsch.
Telefon 079 529 11 90 (auch Sa/So)
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Wenn wir älter werden …
Hilfe zu Hause (Haushalt, kochen,  

waschen, einkaufen und vieles  
mehr, was der Alltag so bringt)

Team Sunneschyn in der Region
Tel. 079 851 28 11

KO92196

Kaufe Autos – Motorräder
Alle Marken, Autos,  
Busse, Jeeps,  
Lieferwagen. 
Kilometer und Zustand egal. 
Barzahlung. 
Telefon 079 150 70 70
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LÖSUNGLÖSUNG
Sudoku

FINDET IHRE 
MITGLIEDER VERSAMMLUNG 
ONLINE STATT?

Wir haben das passende 
Apero-Päckli dazu.

APEROPAECKLI.CH
GEMEINSAM ANSTOSSEN GEHT AUCH DIGITAL

Güterstrasse 10 | 3076 Worb | 031 838 60 60 | info@aperopaeckli.ch

Mehr erfahren:

Mit einem Inserat im Anzeiger Konolfingen  erreichen Sie 
29 521 Haushaltungen in Ihrer  Region!

Telefon 031 838 60 65 – inserate@anzeigerkonolfingen.ch – www.anzeigerkonolfingen.ch

Bowil
Rubigen

Von Rubigen bis Bowil


